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Baustellen
Neues Stromkabel für das Stadtzentrum

Die Stadtwerke Reichenbach begannen am 17. September im Rahmen der 
Erneuerung des städtischen Stromnetzes mit dem Verlegen eines neuen 
Mittelspannungskabels. 
Die Trassenführung beginnt hinter dem Postgebäude entlang des 
Trinitatisparks. Auf Höhe der Zwickauer Straße 18 (Döner Express) wird das 
Kabel dann die Fußgängerzone queren und über die Feld- und Theatergasse  
- Foto Feldgasse, Richtung Weinholdstraße geführt und letztlich in der 
Weststraße (Höhe Copyshop) eingebunden. Dort sind die Kabel bereits neu.
Weiterhin werden im Bereich der Kreuzung Weinholdstraße/Weststraße/
Zenkergasse die Stromleitungen ausgetauscht.
Das Unternehmen rechnet mit einer Bauzeit von sechs bis acht Wochen. 
Das Kabel hat nach über 40 Jahren seine Altersgrenze erreicht.  
Insgesamt werden 520 Meter Mittelspannungsleitung (10.000 Volt) verlegt. 
Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf ca. 60.000 Euro. Neben den 
Stadtwerken sind die hiesigen Firmen Reichenbacher Tiefbau GmbH sowie 
Elektroanlagenbau Kessel & Georgi GmbH eingebunden. Foto: L. Köhler

Trinkwasserleitung unter der Göltzsch

Als vorbereitende Maßnahme zum Abbruch und Ersatzneubau der 
Brücke am Karl-Marx-Ring in Mylau im Rahmen der Beseitigung 
der Hochwasserschäden von 2013 ist es notwendig, vor Abriss des 
Brückenbauwerkes  die Trinkwasserversorgung der Anlieger des Karl-Marx-
Ringes zu sichern. Dafür muss die Wasserleitung vor Abbruch und Neubau 
der Brücke am Karl-Marx-Ring umverlegt werden.
Die Wasserleitung wird unter dem Flussbett der Göltzsch verlegt (gedükert). 
Das Foto zeigt die sogenannte Zielgrube. Hier wird die Wasserleitung ins 
Ziel geschoben. Die Zielgrube hat Seitenlängen von ca. drei mal fünf Meter 
und ist ca. fünf Meter tief.
Der Auftrag für die Bauleistungen hat die Firma UTR GmbH aus Schönbrunn 
bei Oelsnitz erhalten. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 164.000 Euro.
Planung und Baubegleitung obliegt dem Planungsbüro stu GmbH aus 
Reichenbach. Foto: B. Meyer
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Hochwassermaßnahme: Ausbau Friesener Weg 

Das Bauvorhaben beinhaltet als ersten Teilabschnitt den grundhaften 
Ausbau der Fahrbahn Friesener Weg auf einer Länge von ca. 160 Meter 
ab Einmündung Pestalozzistraße bis zur Grundstückszufahrt Reiterhof 
in Cunsdorf. Der rechte Seitengraben und der verrohrte Abschnitt der 
Oberflächenentwässerung bis zur Kreuzung Pestalozzistraße werden 
erneuert. Der außerhalb, südwestlich des Baufeldes befindliche verrohrte 
Abschnitt wird punktuell instand gesetzt.
Im zweiten Bauabschnitt wird die Fahrbahn Friesener Weg von der 
Feuerwache bis einschließlich Kreuzung Pestalozzistraße auf einer Länge 
von ca. 160 Meter grundhaft ausgebaut. Außerdem werden die Seitengräben 
instand gesetzt und der verrohrte Abschnitt der Oberflächenentwässerung 
im Bereich Kreuzung Pestalozzistraße erneuert. Die Straßenböschungen 
befestigt man zum Schutz vor Unterspülungen.
Die Baukosten betragen ca. 555.000 Euro. Bauausführendes Unternehmen 
ist die Firma Hoch- und Tiefbau Reichenbach GmbH.
Foto: Die neu profilierten Seitengräben werden mit Grobschlag befestigt, 
um eine Ausspülung der Gräben sowie die Unterspülung der Straße künftig 
zu verhindern. Foto: J. Ludwig

Toilettencontainer „Stark in Form“

Der Toilettencontainer im Park der Generationen ist jetzt nicht nur 
praktisch, sondern auch schön. Die Gebrüder Rank der Greizer Firma 
„Stark in Form“ gestalteten den Container zu einem echten Hingucker 
im Park - wieder eine Maßnahme in Vorbereitung der Kleine Gartenschau 
im nächsten Jahr. Foto: J. Meinel

Streiflichter

Wartungsarbeiten an der Telefonanlage 
der Stadtverwaltung 

Am Mittwoch, 10. Oktober, wird die Telefonanlage der 
Stadtverwaltung mit der zentralen Rufnummer 03765 524-0 
gewartet. 
An diesem Tag kann es zu Störungen der telefonischen 
Erreichbarkeit der Mitarbeiter kommen. Die Erreichbarkeit 
per E-Mail ist davon nicht betroffen.
Die Stadtverwaltung bittet um das Verständnis der Bürge-
rinnen und Bürger.

Ausbildungsstart in der Stadtverwaltung

Alina Dietel (l.) und Sophia Jugel starteten am 03. September 
mit ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in der 
Stadtverwaltung Reichenbach. Oberbürgermeister Raphael Kürzinger 
begrüßte die neuen Lehrlinge und erläuterte den beiden jungen 
Frauen, beide mit Fachhochschulreife, den Ausbildungsablauf.
In diesem Jahr gingen 49 Bewerbungen bei der Stadtverwaltung 
um die beiden Ausbildungsstellen ein.
Seit 1995 bildet die Stadtverwaltung Reichenbach im 
Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r Kommunalverwaltung 
aus. Die Stadtverwaltung setzt darauf, Fachkräfte selbst 
auszubilden, sie im Rahmen des Stellen- und Karriereplanes gezielt 
einzusetzen und sie auf künftige Aufgaben vorzubereiten.
Bisher haben 35 Auszubildende ihre Ausbildung abgeschlossen. 
Insgesamt wurden davon 27 Auszubildende übernommen, 18 davon 
sind derzeit in der Stadtverwaltung beschäftigt. Foto: D. Postler W
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! Neue Bücherzelle in Schneidenbach

Die zweite Bücherzelle von insgesamt fünf 
umgebauten Telefonzellen steht im Ortsteil 
Schneidenbach. Die Zelle ist an der Linde 
zwischen Spielplatz und Schulteich zu 
finden. Ausgewählt wurde der Standort auf 
Grundlage einer Bürgerbefragung im Ortsteil. 
Mitarbeiter der Jürgen-Fuchs-Bibliothek 
versahen die Zelle mit Büchern. Betreut wird 
sie gemeinsam mit dem Ortschaftsrat. Die 
Zelle wurde durch das Tiefbauunternehmen 
Martin Safferthal aufgestellt. Die nächste 
Bücherzelle soll im Ortsteil Obermylau 
installiert werden. Dann folgen Häuschen 
für Friesen und Rotschau. Leser können 
Bücher entnehmen, austauschen oder nach 
dem Lesen zurückbringen. Foto: L. Theileis

Abenteuer Beruf - Berufsorientierungsmarkt

Mehr als 100 Aussteller nutzten die Gelegenheit zum 
Berufsorientierungsmarkt am 12. September neue 
Mitarbeiter zu gewinnen. Nach der Eröffnung durch 
den Oberbürgermeister und Niederlassungsleiter 

Ulf During von der SAQ, den 
Mitorganisatoren, waren die 
Messestände der Unternehmen von 
Schulklassen gesäumt. 
Ein Aussteller: „Wir haben 
hier schon erfolgreich einen 
Auszubildenden gefunden.“ Ein 
junger Besucher: „Ich will ein 
Handwerk lernen.“
Am Nachmittag informierten 
sich Eltern und Großeltern mit 
den Kindern bzw. Enkeln über 
die beruflichen Möglichkeiten. 
Insgesamt nutzten das Angebot 
2.119 Besucher. 
Fazit: Tolle Angebote, viele 
Informationen, schöne 
Atmosphäre. Fotos (2): H. Keßler

Erfolgreiche Freibadsaison in Reichenbach und Mylau
Die Badesaison in diesem Jahr war in beiden 
Freibädern ein Erfolg! 
Ins Freibad Reichenbach kamen in diesem 
herrlichen Sommer 50.000 Badegäste. Das sind 
rund 14.800 Besucher mehr als im verregneten 
Vorjahressommer. 
14.490 Badegäste besuchten das idyllisch 
gelegene Freibad Mylau. 2017 wurden 10.105 
Besucher gezählt.
Beide Freibäder werden winterfest gemacht.
Das Reichenbacher Hallenbad, Roßplatz 13, 
hat zu den bekannten Öffnungszeiten ab Samstag, 6. Oktober, wieder geöffnet. 
An den Eintrittspreisen hat sich gegenüber dem Vorjahr nichts geändert.
In diesem Jahr findet wieder ein Schwimmkurs für Erwachsene ab November statt. Restplätze 
für diesen Kurs können in der Stadtverwaltung Reichenbach, bei Stefanie Frank, Tel.: 03765 
524-4034, reserviert werden. Ein Schwimmkurs für Kinder startet im Februar 2019.
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Am 15. September 
gab es vor dem 
Rathaus eine Premiere: 
Der Frauenchor 
Reichenbach aus 
dem Odenwald war 
zu Gast und hat 
mit dem Frauenchor 
aus Reichenbach im 
Vogtland gemeinsam 
musiziert.
Beide Chöre sangen 
auch in Mundart, 
jeweils unterstützt 
von dem befreundeten 
Chor. Die Lieder 
„Singen bringt Freude 
ins Herz“ oder der 
„Vugelbeerbaam“ 
erklangen. Dirigiert wurden die Chöre vom Reichenbacher Chorleiter Dr. Wolfgang Horlbeck.
Oberbürgermeister Raphael Kürzinger begrüßte die Sängerinnen. Die Verbindung zwischen 
beiden Frauenchören kam zufällig über das Internet zustande.

Der Oberbürgermeister gratuliert den Jubilaren
Der Oberbürgermeister gratuliert allen Jubilaren, die im Zeitraum 

vom 25. August bis zum 28. September
ihren Geburtstag begangen haben, zu ihrem Ehrentag und wünscht ihnen alles 
Gute, Gesundheit und Gottes Segen!

Impressum:
Herausgeber: Reichenbacher Media Agentur
Druck: Riedel Verlag & Druck KG, Chemnitz, 
OT Röhrsdorf
Verantwortlich für den amtlichen und redak-
tionellen Teil ist Oberbürgermeister Raphael 
Kürzinger.

Verantwortlich für den Anzeigenteil ist die 
Reichenbacher Media Agentur, 
Werner Heidemann, Weststr. 26,
Tel./Fax: 03765 12625; 
E-Mail: rcmediaagentur@t-online.de 
Für die Informationen der Kirchen, Gemein-
den und Vereine sind die jeweiligen Träger 
selbst verantwortlich.
Redaktion: Heike Keßler, Stadtverwaltung 
Reichenbach, Markt 1, 08468 Reichenbach, 
Tel. 03765 524-1012, Fax: 03765 524-2002,
E-Mail: kessler@reichenbach-vogtland.de
Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht 
nicht. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge 
zu redigieren und zu kürzen.
Erscheinungsweise: Vierzehntäglich, kostenlos 
an alle erreichbaren Haushalte. 

Weitere Exemplare liegen im Bürgerbüro, 
Markt 7, 
sowie im Bürgerbüro Außenstelle Mylau, 
Reichenbacher Straße 13, 
zur kostenlosen Mitnahme aus.
Auflagenhöhe: 14.000
Nächster Redaktionsschluss: 
  Montag, 08.10.2018 
Erscheinung:  Freitag,  19.10.2018

Reichenbacherinnen singen gemeinsam

Foto: H. Keßler

Ein Musikwochenende: Musikschulsommerfest & Musik im Park

Bei strahlendem Sonnenschein 
erlebten zahlreiche Besucher das 25. 
Musikschulsommerfest am 15. September 
und am Tag danach Musik im Park.

Musikschüler zeigten zum 
Musikschulsommerfest ihr Können. Musik im 
Park gestalteten einheimische Ensembles 
und Gruppen, Chöre, Gesangsgruppen oder 
Blasmusiker. Die Stadtwerke unterstützen 
das Musikfest finanziell. Zwei gelungene 
musikalische Nachmittage. Foto: H. Keßler
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Die Preisträger des Musikschulsommerfestes

Die Preisträger: Emily Moßner; Blockflöte Maria Josepha Schubert; 
Querflöte, Franz Xaver Schubert; Horn, Förderpreisträger Leonhart 
Krien; Trompete, Fatemeh Hassani; Geige, Lena Schröter; Horn, Lukas 
Schröter; Trompete, Jakob Thomas; Tuba, Jonathan Poppe; Posaune, 
Uwe Engel, der ein Dankeschön fürs Fahren erhielt, und Selina 
Tulasoglu; Gesang. Es fehlen Hanna Gruschwitz und Louise Koch, 
beide Gesang und Gitarre. (Foto unten) Foto: V. Unger-Bauer

Evelyn Mosner freute sich über den Preis des Oberbürgermeisters.
Fotos (3): H. Keßler

Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern

Zum Bürgerworkshop zur „Ausgestaltung der Fußgängerzone in 
Reichenbach“ am 11. September kamen 36 Teilnehmer ins Rathaus. Es 
gab interessante Vorschläge aber auch Fragen und kritische Anmerkungen.
Am 12. September kam Oberbürgermeister Raphael Kürzinger in 
Rotschau mit der dortigen Gruppe der Volkssolidarität zusammen. Auch 
hier gab es einen regen Austausch. Das Stadtoberhaupt erläuterte 
Baumaßnahmen und beantworte Fragen.
Verschiedenste Themen wurden zum Bürgerstammtisch in der 
Begegnungsstätte am Nordhorner Platz am 13. September besprochen. 
Raphael Kürzinger und Fachbereichsleiter des Rathauses erfuhren zu 
diesem dritten Bürgerstammtisch in diesem Jahr, wo den Bewohnern 
des Neubaugebietes und angrenzender Wohngebiete der „Schuh drückt“.

Gefahrgutzug Reichenbach mit neuem Einsatzleitwagen 

In der Feuerwehr Reichenbach ist der Katastrophenschutz-
Gefahrgutzug 2  des Vogtlandkreises, bestehend aus einem 
Löschfahrzeug LF 16/12, einem Gerätewagen Gefahrgut, 
einem Gerätewagen Dekontamination sowie einem in die 
Jahre gekommener Mannschaftstransporter, stationiert. Dieses 
Mannschaftstransportfahrzeug wurde durch den Landkreis ersetzt.
Landrat Rolf Keil (2.v.l.) und Ingo Glaß Sachgebietsleiter 
Brand- und Katastrophenschutz (2.v.r.), übergaben das Fahrzeug 
an Oberbürgermeister Raphael Kürzinger und Christian Weck, 
Stellvertretender Stadtwehrleiter der Stadt (Mitte) im Beisein vom 
Thomas Schlosser vom Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz 
(r.) des Landratsamtes.
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Brand in Schneidenbach

In der kreiseigenen Glitzner GmbH brannte am 10. September eine 
Halle mit vorrangig Textilresten, etwa 270 Tonnen, dazu weniger 
Altholz, Hausmüll und Gewerbeabfall. Der Brand entstand im 
Produktionsprozess. Die Feuerwehr und verschiedene Einsatzkräfte, 
Rettungsdienst und Betreuungskräfte waren vor Ort. Die 
Kameraden der Feuerwehr hatten den Brand um 12:30 Uhr unter 
Kontrolle. Das Sonderabfalllager war vom Brand nicht betroffen.
Die Anwohner im Gefahrenbereich Schneidenbach, 
Heinsdorfergrund, Mylau, Netzschkau und Gewerbegebiet 
Reichenbach wurden gebeten, die Häuser nicht zu verlassen und 
die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Anweisung 
wurde am nächsten Tag wieder aufgehoben. 
Die Einsatzstelle wurde durch das Technische Hilfswerk Ortsverband 
Reichenbach sowie der Freiwilligen Feuerwehr Jößnitz über Nacht 
ausgeleuchtet. In der Nacht haben Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehren aus Reichenbach und Heinsdorfergrund weitere 
Restlöscharbeiten durchgeführt. 
Die Beseitigung der Brandreste und die Aufarbeitung des 
Geschehens standen einen Tag nach dem Brand im Fokus der 
Verantwortlichen. Mit schwerer Technik wurde das zum Teil 

eingestürzte Hallendach und die Tragkonstruktion entfernt, um 
weiter zu löschen. 
Mitarbeiter der Firma Glitzner begannen am Tag nach dem Brand 
das Brandgut mittels Radlader aus der Halle zu räumen. Die 
Glutnester wurden durch die Feuerwehr abgelöscht. 
Die untere Wasserbehörde prüfte die Wasserläufe Schneidenbach 
und Göltzsch. Probennehmer haben vor Ort Löschwasser- und 
Bodenproben entnommen. Durch Mitarbeiter des Veterinäramtes 
wurden Futterproben entnommen und untersucht. Die 
Brandermittler begannen schnellstmöglich mit ihrer Arbeit.
Mittlerweile wurde bekannt, dass der Großbrand in der Glitzner-
Abfallbehandlungsanlage Schneidenbach durch einen technischen 
Defekt ausgelöst wurde, vermutlich verursacht von einem 
Fremdkörper in den Textilien, die in der Anlage verarbeitet wurden.
In Pressegesprächen mit Kreis- und Firmenvertretern wurden 
die Medien zum Brandgeschehen, den Aufräumarbeiten und 
Untersuchungen informiert. Oberbürgermeister Raphael Kürzinger 
dankte den Freiwilligen Feuerwehren und allen Einsatzkräften für 
ihre Hilfe und Unterstützung.

Der Oberbürgermeister war auch zum Ortschaftsrat am 12. 
September vor Ort im Ortsteil Schneidenbach. Dort wurde nochmals 
über das Geschehen gesprochen, da das Informationsbedürfnis 
groß war.

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des 
Vogtlandkreises gab Empfehlungen für die Gewinnung von 
Lebensmitteln nach dem Brandereignis in Schneidenbach am 
10./11. September heraus. Diese sind u.a. auf der Homepage der 
Stadt, www.reichenbach-vogtland.de/ Stadt & Bürger/ Aktuelles 
aus Reichenbach/ Pressemitteilungen, nachzulesen.

In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf die geplante 
Sirenenprobe am Samstag, 29. September um 12:15 Uhr erinnert.
Damit die Bevölkerung über die entsprechenden Sirenensignale 
informiert ist, wird die Sirenenprobe zweimal im Jahr 
durchgeführt.

Text: Aus den Pressemitteilungen des Landratsamtes im Nachgang des 
Brandes, Fotos: Stadtverwaltung, (2): C. Steps



Reichenbacher Anzeiger 10/18, 28.09.20188

Demnächst
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Weiter - Demnächst - Stadtfest, Verkehr, Parken, Busse, Wochenmarkt - Seite 10!
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Verkehrsführung
Am Montag, 01. Oktober, besteht wegen 
Aufbauarbeiten ab 09.00 Uhr auf dem 
Marktplatz Haltverbot. Außerdem kann es zu 
Einschränkungen im Bereich der Marktumfahrung 
kommen.
Der Marktplatz kann nach Abbau der 
Bühnentechnik ab Freitag, 05. Oktober,  wieder 
zum Parken genutzt werden.
Am Dienstag, 02. Oktober, ist das Umfahren 
des Postplatzes ab 09:00 Uhr aufgrund von 
Aufbauarbeiten der Bühne nicht möglich. Die 
Trinitatisgasse wird in der Zeit als Sackgasse 
ausgewiesen.
Ab Dienstag, 02. Oktober, 12:00 Uhr, bis 
Donnerstag, 04. Oktober, 05:00 Uhr, sind folgende 
Straßen für den Fahrverkehr wegen Aufbau- bzw. 
Abbauarbeiten sowie während des Festbetriebes 
komplett gesperrt: Bahnhofstraße aus Richtung 
Am Graben ab Obere Dunkelgasse (frei für 
Schwerbehinderte bis Einmündung Rathausstraße) 
bis zur Einmündung Weinholdstraße, Postplatz, 
Roßplatz ab WEKA-Kaufhaus, Zwickauer Straße 
(von Postplatz bis Oststraße), Marktstraße, 
Rathausst raße,  Zenkergasse.  Von der 
Johannisgasse sowie aus Richtung Kolpingstraße 
ist die Zufahrt zum Marktplatz voll gesperrt.

Anlieger
Auch die Anlieger der genannten Straßen 
und Plätze im Zentrum können, sofern keine 
Sonderregelung zutrifft, während dieser Zeit nicht 
ins Festgebiet einfahren oder dieses verlassen.

Parken
Anlieger und Festbesucher können ihre Fahrzeuge im 
Parkhaus am Park des Friedens kostenfrei abstellen. 
Im Bereich der Elisabeth-, Marienstraße und 
einem Teil der Fritz-Schneider-Straße werden 
zusätzlich Stellplätze ausgewiesen. 
Behindertenstellplätze befinden sich in der 
Rathausstraße.
Die Taxistandplätze sind in der Zwickauer Straße/
Ecke Oststraße.

So fahren die Busse: Buslinienführung 
vom 02. bis 03. Oktober
In der Zeit von Dienstag, 02. Oktober, ab 
08:00 Uhr, bis Mittwoch, 03. Oktober, 24:00 
Uhr, kommt es zu folgender veränderten 
Linienführung im Busverkehr: 
- Von Bahnhof in Richtung Altstadt über 
Albertistraße, Haltestelle Albertistraße 

in Höhe Solbrigplatz, über Oststraße, 
Karolinenstraße, Haltestelle Trinitatispark, 
Untere Dunkelgasse, Haltestelle Untere 
Dunkelgasse.
- Von Bahnhof in Richtung Wasserturm über 
Albertistraße, Haltestelle Albertistraße in Höhe 
Solbrigplatz, Zwickauer Straße, Haltestelle 
„Stadt Dresden“.
- Aus Richtung Wasserturm in Richtung 
Krankenhaus über Zwickauer Straße, Haltestelle 
Höferstraße, über Oststraße, Karolinenstraße, 
Haltestelle Trinitatispark, Untere Dunkelgasse, 
Haltestelle Untere Dunkelgasse.
- Aus Richtung Wasserturm in Richtung Bahnhof 
über Zwickauer Straße, Haltestelle Höferstraße, 
Humboldtstraße, Haltestelle Humboldtstraße 
zum Bahnhof.
- Aus Richtung Krankenhaus in Richtung 
Bahnhof und Wasserturm: Untere Dunkelgasse, 
Haltestelle Untere Dunkelgasse, Karolinenstraße, 
Rathenaustraße.

Wochenmarkt:
Der Wochenmarkt am 03. Oktober findet nicht 
statt!

Stadtfest - Bürgerfest & Kartoffelfest: 
Verkehrsführung, Parken, Busse und Wochenmarkt

05., 06. Oktober: 
Cyclocross-Wettkampf 

im Park der Generationen
Am Freitag und Samstag, 05., 06. Oktober, 
findet im Park der Generationen ein Wettkampf 
im Cyclocross oder auch Radcross bzw. 
Querfeldeinfahren für Hobby- und Lizenzfahrer 
statt.
Eine im Radsport sonst völlig unübliche 
Besonderheit des Cyclocross sind kurze, enorm 
steile Passagen, die die Fahrer zum Absteigen 
und Tragen des Rades über das Hindernis 
zwingen. Das Rennen steht sowohl lizenzierten, 
als auch nicht-lizenzierten Fahrern offen. 
Es sind neben dem Hauptrennen noch ein 
Firmen-Teamrennen am Freitagabend und 
ein Kinderrennen vorgesehen. Das Finale des 
Hauptrennens bestreiten abschließend die 
jeweils sechs schnellsten Damen und Herren 
der vorangegangenen Ausscheidungsrennen. 
Die Halbfinal- und Finalläufe werden am Abend 
mit einer zusätzlichen Beleuchtung ins „rechte 
Licht gerückt“.
Veranstalter sind der Vogtland Bike e.V. 
gemeinsam mit dem Radsportausrüster Biehler 

Sportswear und die Stadt Reichenbach.
Der Eintritt ist frei!

Wettkampfstrecke und notwendige 
Sperrungen
Die Wettkampfstrecke verläuft über den Park 
der Generationen, Stadtsteg (Fußgängerbrücke 
über die B 94), die Burgstraße, über den 
Kirchplatz, die Fußgängerampel Am Graben zum 
Neustädtel, Blumengasse und zurück zum Park 
der Generationen.
Aus diesem Grund werden am 06. Oktober 
in der Zeit 10:00 bis ca. 21:00 Uhr folgende 
Straßen voll gesperrt: Am Graben, Neustädtel 
und Blumengasse.
Die jeweiligen Ab- und Einbiegebeziehungen 
vom/zum Am Graben werden durch entsprechende 
Verkehrsleiteinrichtungen bzw. Beschilderung 
unterbunden. Eine Umleitung aus bzw. in das 
Zentrum wird eingerichtet.

Busverkehr
Am 06. Oktober bedienen die Fahrten 6, 9 
und 12 der Linie 200 ab 09:00 Uhr keine 
Haltestellen zwischen Reichenbach, Bahnhof 
und Reichenbach, Altstadtpark.
Auf der Stadtlinie C entfallen ganztägig die 
Haltestellen „Altstadtpark“, „Krankenhaus“, 
Schießgasse“ und „Annenplatz“.

Nach dem Wettkampf: Aufräumen
Aufgrund von Abbau- und Aufräumarbeiten nach 
dem Cyclocross-Wettkampf bleibt der Park der 
Generationen am Montag und Dienstag, 08., 09. 
Oktober, für die Besucher geschlossen.

10:00 bis 15:00 Uhr: Vogtlandmeisterschaft 
Crosslauf; Regionalmeisterschaften; Ausrichter 
ist der LAV Reichenbach e.V.

06. Oktober: 
Crosslauf im Stadtpark

Aus dem Stadtrat
Stadtratssitzung am 03. September
Blumenstrauß des Monats
Oberbürgermeister  Raphael  Kürz inger 
übergab den Blumenstrauß des Monats 
stellvertretend für die vielen ehrenamtlichen 
Helfer des 30. 24-Stunden-Laufes, der vom 
30. Juni bis zum 1. Julis stattfand, an 
Constanze Ast und Stephan Werner vom LAV 
Reichenbach (Foto).
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Stephan Werner gab einen kurzen 
Rückblick auf den diesjährigen 
24-Stunden-Lauf und bedankte sich bei 
den ehrenamtlichen Helfern sowie bei der 
Stadt Reichenbach für die unkomplizierte 
Zusammenarbeit. 
Weiterhin informierte er, dass der 
24-Stunden-Lauf seit diesem Jahr 
offiziell als Disziplin bei den Deutschen 
Meisterschaften aufgenommen wurde. 
Die Reichenbacher wurden bereits 
angefragt, Deutsche Meisterschaften 
bereits im kommenden Jahr durchzuführen. Das ist aber für die Organisation sehr knapp. Nun ist geplant, 
die Deutschen Meisterschaften im Jahr 2020 in Reichenbach durchzuführen. Foto: D. Postler

Informationen
Raphael Kürzinger informierte, dass im 
nächsten Jahr die IBUG (Festival für urbane 
Kunst) am letzten August- und ersten 
Septemberwochenende in Reichenbach in einer 
Industriebrache stattfindet. 

Außerdem wurde informiert, dass Anfang 
Juli ein Fördermittelbescheid des Freistaates 
Sachsen über ein zusätzliches Budget in Höhe 
von 779.000 Euro bei der Stadt einging. Mit 
den entsprechenden Eigenmitteln der Stadt 
stehen 1.040.000 Euro zur Verfügung. Es 
ist vorgesehen, die Fördergelder wie folgt 
einzusetzen: 586.000 Euro für die Neugestal-
tung des Schulhofes der Dittesschule, 75.000 
Euro für die Neugestaltung des Schulhofes der 
Weinholdschule sowie 378.000 Euro für die 
Sanierung und Modernisierung der Neuber-
Schule.
Die entsprechenden Baubeschlüsse werden zur 
Beschlussfassung in die städtischen Gremien 
eingebracht.

Vorste l lung des  künft ig  geplanten 
Busliniennetzes in und um Reichenbach durch 
den Geschäftsführer des Verkehrsverbundes 
Vogtland (VVV), Thorsten Müller
Zu Beginn informierte der Geschäftsführer über 
den aktuellen Stand des Vergabeverfahrens. 
Bis zum 09. Oktober können noch Angebote 
eingereicht werden, bis Jahresende soll der 
Zuschlag erfolgen. Ziel ist, das Busnetz im 
Vogtlandkreis komplett zu überarbeiten. 
Zur beschlossen Einrichtung einer Fußgängerzone 
in der Zwickauer Straße sagte Thorsten Müller, 
dass Busse vorerst durch die Fußgängerzone 
fahren müssen, da sich sonst große Umwege 
ergeben, die mit erheblichen Mehrkosten 
und  längeren Fahrzeiten verbunden sind. Die 
Querung der Fußgängerzone ist ebenfalls für die 
Busanbindung des Solbrigplatzes notwendig. 
Der VVV will bis zum Ende des Jahres mit Eltern, 
Schülern und den Schulen zur Schülerbeförderung 
ins Gespräch kommen. 
A n s c h l i e ß e n d  w u r d e n  d i e  n e u e n 
Angebotskategorien mit den entsprechenden 
Taktzeiten, untergl iedert in PlusBus, 
RegioBus, StadtBus, RufBus und BürgerBus 
erläutert. Das PlusBus-Netz wird durch weitere 
Regionalbuslinien, Schülerverkehre und 
reine RufBuslinien ergänzt. Das gesamte 
Verkehrsangebot ist zukünftig aufeinander 
abgestimmt. Durch den Einsatz von RufBussen 
wird der ländliche Raum regelmäßiger 
erschlossen. Abschließend wurden an Hand 
eines Stadtplanes die neuen Streckenführungen 
der Linien 10, 80, 81, 82, 83, 84 und 85 gezeigt.
Informationen: https://vogtlandauskunft.de/
vogtlandnetz/netze-fahrplaene/stadtbus.html

Annahme Sponsoringvertrag
Der Stadtrat beschloss die Annahme des 
Sponsoringvertrages Stadt/Sparkasse Vogtland 
in der Höhe von 6.000 Euro für das Public 
Viewing zur Fußball WM.

Bestellung des Mitgliedes des Aufsichtsrates 
der Vogtland Kultur GmbH  
Einstimmig beschloss der Stadtrat, Oberbürgermeister 
Raphael Kürzinger in den Aufsichtsrat der Vogtland 
Kultur GmbH zu entsenden.

Halbjahreshaushaltsinformation
Entsprechend den Vorgaben der Sächsischen 
Gemeindeordnung ist dem Gemeinderat in der 
Mitte des Haushaltsjahres ein Überblick zum 
Stand des Haushaltsplanes zu geben.
Die Fachbedienstete für das Finanzwesen, Heike 
Hentschel, informierte die Damen und Herren 
Stadträte über die wichtigsten Eckdaten des 
städtischen Haushaltes zur Jahresmitte. 

Beteiligungsbericht der Stadt Mylau 2015  
Der Stadtrat nahm den Information zum 
Beteiligungsbericht der Stadt Mylau 2015  zur Kenntnis.

Feststellung des Jahresabschlusses 2013 der 
Stadt Reichenbach im Vogtland  
Die Stadträte beschlossen den Jahresabschluss 
einstimmig. Vorher erläuterte die Fachbedienstete 
für das Finanzwesen den Jahresabschluss. Sie 
ging dabei ausführlich auf einzelne Positionen 
der Ergebnis- und Finanzrechnung ein. Der 
vorliegende Jahresabschluss wurde durch das 
Rechnungsprüfungsamt der Stadt geprüft und ein 
uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 
Weiterhin wird bestätigt, dass der Jahresabschluss 
2013 den gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden, 
Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt.

Jahresabschlusses 2017 des Eigenbetriebes 
Kommunales Bestattungswesen  
Einstimmig stellte der Stadtrat den Jahresabschluss 
zum 31.12.2017 mit einer Bilanzsumme von 
457.575,41 Euro und einem Jahresgewinn von 
22.002,38 Euro fest. Außerdem beschlossen 
sie, das der Jahresgewinn zum 31.12.2017 
in Höhe von 20.000 Euro in die allgemeine 
Rücklage eingestellt sowie der verbleibende 
Betrag in Höhe von 2.002,38 Euro auf neue 
Rechnungen vorgetragen wird. Abschließend 
erteilten sie Betriebsleiter Holger Troppmann für 
das Geschäftsjahr 2017 Entlastung.

Beschluss zur Gebietserweiterung und 
den entsprechenden Handlungsschwer-
punkten des EFRE-Fördergebietes „Erweiterte 
Innenstadt“  
Die Stadträte stimmten der Gebietserweiterung 
einstimmig zu.

Das Fördergebiet „Erweiterte Innenstadt“ wird 
um 25 Hektar vergrößert. Die Stadt plant im 
Erweiterungsgebiet die energetische Sanierung 
der Kindertagesstätten „Wichtelhausen“ und 
„Kinderland“ sowie der „Neuber-Grundschule“. 

Beschluss zur Gebietserweiterung und den 
entsprechenden Handlungsschwerpunkten 
des Fördergebietes „Soziale Stadt-Gebiet 2“  
Der Erweiterung des Fördergebietes „Soziale 
Stadt-Gebiet 2“ stimmten die Stadträte ebenfalls 
einstimmig zu. Es wird ebenfalls um 25 Hektar 
erweitert.
Für das Gebiet „Soziale Stadt – Gebiet 2“ 
hat die Stadt Reichenbach einen Förderbe-
scheid über 4,73 Millionen Euro erhalten. In 
Umsetzung befinden sich hier der DRK-Neubau 
in der Humboldtstraße, die Sanierung des 
Kirchgemeindehauses am Friedrich-Engels-
Platz sowie Kofinanzierungen mit dem EFRE-
Programm, zum Beispiel, die Außenanlagen am 
Zentralmarkt und Haus der Vereine sowie die 
Neugestaltung des Solbrigplatzes.

Beschluss zur Vergabe zum Kauf eines 
Drehleiterfahrzeugs
Einstimmig fasste der Stadtrat den Beschluss, 
die Firma MAGIRUS Ulm mit der Lieferung 
einer Drehleiter des Typs M 32 L-AT zu einem 
Anschaffungspreis von 675.081,85 Euro. 75 
Prozent des Kaufpreises sind Fördermittel, der 
städtische Eigenanteil beträgt 25 Prozent. Die 
Neuanschaffung soll die alte Drehleiter ersetzen, 
die seit 20 Jahren im Dienst ist und Verschleiß 
am feuerwehrtechnischen Aufbau sowie an der 
Steuerungstechnik aufweist.

Abschließend fassten die Stadträte Beschlüsse 
zu Grundstücksverkäufen.

Mehr zur öffentlichen Sitzungen des Stadtrates 
und seiner Gremien, Beschlussvorlagen und 
Protokollen finden Sie auf der Homepage der 
Stadt, unter www.reichenbach-vogtland.de/ Stadt 
& Bürger/ Stadtpolitik/ Ratsinformationssystem.

Amtliches
Sitzungstermine städtischer Gremien
(Änderungen sind möglich)

Stadtrat mit Bürgerfragestunde
Montag, 01. Oktober, 19:00 Uhr, Rathaus, 
Markt 1

Technischer Ausschuss
Montag, 22. Oktober, 19:00 Uhr, Rathaus, 
Markt 1

Verwaltungsausschuss
Montag, 29. Oktober, 19:00 Uhr, Rathaus, 
Markt 1

Ortschaftsratssitzungen
OT Rotschau: Dienstag, 09. Oktober, 19:00 Uhr, 
Turnhalle, Lange Stube

Die Tagesordnung für die jeweilige Sitzung 
wird sieben Tage vor dem Termin der Sitzung 
auf der Internetseite der Stadt Reichenbach 
unter www.reichenbach-vogtland.de/ Amtliche 
Bekanntmachungen der Stadt Reichenbach 
veröffentlicht.
Die Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen, an den öffentlichen Sitzungen des 
Stadtrates, seiner Gremien sowie an öffentlichen 
Sitzungen der Ortschaftsräte teilzunehmen. W
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des Bürgerfestes vom 02. bis 03. Oktober 2018
Im Zusammenhang mit der Durchführung des Bürgerfestes vom  2. bis 
3. Oktober 2018 werden für die Besucher des Festgeländes folgende 
Anordnungen getroffen: 
I. 
1. Jeder Besucher/Besucherin hat sich so zu verhalten, dass keine anderen 
Personen gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar behindert oder belästigt werden.
2. Es ist verboten Bereiche zu betreten/besteigen, die erkennbar nicht für 
die allgemeine Nutzung zugelassen sind ( z.B. Bühnen, Bäume, Denkmäler, 
Geländer) und insbesondere auch solche Bereiche die ersichtlich durch 
Absperrungen aller Art  abgegrenzt sind.
3. Es ist verboten, gefährliche Gegenstände, z.B. Feuerwerkskörper, 
Behältnisse mit gesundheitsgefährdenden oder schädigenden Inhalten, 
wie z.B. Pfefferspray, Reizgas oder andere Sachen und Gegenstände, die zu 
Angriffen gegenüber Menschen geeignet sind, mit sich zu führen.
4. Das Mitbringen von Glasbehältnissen in das Festgebiet  ist verboten 
(ausgenommen Gegenstände zur Versorgung von Kleinkindern).
5. Politische Meinungsäußerungen in Form von Informationsständen, 
Verteilung von Werbe- und Informationsmaterial, z.B. Flugblätter, das Zeigen 
von Transparenten und Plakaten sowie das Skandieren von politischen 
Losungen sind im gesamten Festgelände  verboten.
6. Es gilt ein allgemeines Vermummungsverbot.
7. Für Hunde gilt im Festgebiet Leinenzwang. Ausgenommen sind ausgebildete 
Blinden- und Sehbehindertenhunde.
8. Den Anweisungen der Polizei, des Ordnungsdienstes, der Feuerwehr und 
des Rettungsdienstes ist Folge zu leisten.
II.
Die Anordnungen der Allgemeinverfügung gelten innerhalb des Festgebietes. 
Dieses umfasst den Marktplatz, Marktstraße, Postplatz, Zwickauer Straße von 
Postplatz bis Oststraße, Zenkergasse,  Bahnhofstraße von Weinholdstraße 
bis Am Graben sowie Rathausstraße  siehe beigefügter Lageplan, welcher 
Bestandteil dieser Verfügung ist. 
III.
Die Allgemeinverfügung tritt am 2. Oktober 2018, 16.00 Uhr, in Kraft und 
gilt bis zum 3. Oktober 2018, 20.00 Uhr.
IV.
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach der ortsüblichen Bekanntgabe 
als bekanntgegeben.
V. 
Die sofortige Vollziehung der Nr. I. bis III. dieser Allgemeinverfügung wird 
angeordnet.
VI. 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann zu den üblichen Öffnungszeiten (Mo, Mi von 09:00 bis 16:00 Uhr, Di. und Do. von 09:00 bis 18:00 
Uhr, Fr. von 09:00 bis 13:00 Uhr und Sa. von 09:00 bis 12:00 Uhr) im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Reichenbach, Markt 6, eingesehen werden.

Reichenbach, den 11.09.2018

gez. M. Pürzel
Fachbereichsleiter Ordnungswesen/Bürgerbüro

Gründe
In der Stadt Reichenbach wird vom 02.10. bis 03.10.2018,  anlässlich 
des „Tages der Deutschen Einheit“, das Bürgerfest durchgeführt. Nach § 
3 i.V.m. § 60 SächsPolG ist die Stadt Reichenbach als Ortspolizeibehörde 
zur Verhütung von Gefahren unter anderem für Leben, Gesundheit und 
Eigentum berechtigt,  Anordnungen im Einzelfall zu erlassen. 
Es ist zu erwarten, dass sich anlässlich des Bürgerfestes zeitweilig mehrere 
tausend Besucher auf dem Festgelände aufhalten. Dazu sind entsprechende 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um eine ordnungsgemäße 
Durchführung zu gewährleisten.
Es ist sicherzustellen, dass sich die Besucherinnen und Besucher 
rücksichtsvoll verhalten, um andere Personen nicht zu gefährden oder zu 
schädigen und Gefahren insbesondere für die Gesundheit auszuschließen. 
Aufgrund der großen Anzahl der zu erwartenden Besucher ist es auch nicht 
vertretbar, gefährliche Gegenstände, wie zum Beispiel Feuerwerkskörper  
oder waffenartige Gegenstände mitzuführen. 
Ebenso ist es geboten, Hunde im Festgelände anzuleinen. Dies stützt sich auf § 4 
Abs. 3 und 4 der Polizeiverordnung der Großen Kreisstadt Reichenbach/Vogtland als 
Ortspolizeibehörde zugleich als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft 
Reichenbach/Heinsdorfergrund vom 19. Dezember 2016.
Ebenso dient es einer störungsfreien Durchführung, jegliche politische 
Demonstrationen, sei es durch das Mitführen von Plakaten oder 
Transparenten, das Skandieren politischer Losungen oder das Verteilen 

von Dokumentationen zu verbieten, da solche in der Vergangenheit 
häufig dazu geführt haben, dass es dabei durch das Zusammentreffen von 
Personen unterschiedlicher politischer Auffassung zu massiven Störungen 
der öffentlichen Sicherheit gekommen ist.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung stützt sich auf § 80 Abs.2 Nr. 
4 der Verwaltungsgerichtsordnung  und ist im öffentlichen Interesse 
erforderlich. Aufgrund der zu erwartenden großen Besucherzahl bestehen 
konkrete Gefahren für die öffentliche Sicherheit.
Durch die getroffenen Anordnungen können diese Gefahren erheblich 
reduziert werden. Im Interesse eines störungsfreien Ablaufs des 
Bürgerfestes  ist es notwendig, dass auch bei Einlegen eines Rechtsmittels 
die getroffenen Anordnungen zur Anwendung kommen können.
Entsprechend § 41 Abs. 4 VwVfG wird als Tag an dem die Allgemeinverfügung 
als bekanntgegeben gilt, der Erste auf die ortsübliche Bekanntmachung 
folgende Tag bestimmt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 
Stadt Reichenbach, Markt 1 in 08468 Reichenbach schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen.

Reichenbach, den 11.09.2018

M. Pürzel
Fachbereichsleiter Ordnungswesen/Bürgerbüro
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Tourenplan der Schadstoffsammlung
Die Firma Glitzner Entsorgung GmbH führt 
im Auftrag des Landratsamtes die diesjährige 
Schadstoffkleinmengensammlung durch. 
Am Schadstoffmobil werden kostenlos 
Kleinmengen Sonderabfälle aus Haushalten 
angenommen (siehe dazu auch Abfallwegweiser).

Reichenbach: 29. September, 08:30 bis 09:00 Uhr
Feuerwehr Oberreichenbach
Reichenbach: 29. September, 09:15 bis 10:00 Uhr
Untere Dunkelgasse, ehem. Schlecker
Reichenbach: 29. September, 10:15 bis 11:00 Uhr
Parkplatz Karl-Liebknecht-Straße/Klinkhardtstraße
OT Brunn: 01. Oktober, 13:45 bis 16:15 Uhr
IGLU Standort Feuerwehr
OT Friesen: 01. Oktober, 16:30 bis 17:00 Uhr
IGLU Standort Feuerwehr
OT Mylau: 01. Oktober, 17:30 bis 18:00 Uhr
Parkplatz neben dem Rathaus

Abmeldung von Amts wegen
Die Stadtverwaltung Reichenbach -Bürgerbü-
ro- beabsichtigt, die im Gewerberegister der 
Stadt Reichenbach unter der Nummer 6998/18 
eingetragene natürliche Person Sebastian Maik 
Möller, Betriebsstätte 08499 Reichenbach im 
Vogtland OT Mylau, Rosa-Luxemburg-Str. 9 von 
Amts wegen gem. Nr. 5.1 GewAnzVwV i.V.m. 
§ 14 Abs. 1 Nr. 3 GewO abzumelden. Die Frist 
zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die 
beabsichtigte Abmeldung wird auf drei Monate 
festgesetzt.

Siegmar Schmutzler, Leiter Bürgerbüro

Satzung über Erlaubnisse und Gebüh-
ren für Sondernutzungen an öffentli-
chen Straßen, Wegen und Plätzen der 
Stadt Reichenbach im Vogtland
Auf der Grundlage der §§ 18, 21 und § 58 
Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (Sächs. 
StrG) Sächsisches Straßengesetz vom 21. Januar 
1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2016 
(SächsGVBl. S. 78) und § 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (Sächs. GemO) 
Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 
146), zuletzt geändert  durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 13. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 652) und § 1 
Abs. 4 i.V.m. §§ 8 und  8a Bundesfernstraßengesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 
2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch 
Artikel 17 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. 
I S. 3122) hat der Stadtrat der Stadt Reichenbach 
im Vogtland in seiner öffentlichen Sitzung am 05. 
Februar 2018 folgende Satzung über Erlaubnisse 
und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen beschlossen.
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Geltungsbereich / Begriffe
§ 2 Besondere Benutzung, Erlaubnispflicht
§ 3 Erlaubnisbedürftige Sondernutzung
§ 4 Erlaubnisantrag
§ 5 Erlaubniserteilung
§ 6 Erlaubnisversagung
§ 7 Pflichten des Erlaubnisnehmers
§ 8 Erlaubnisfreie Sondernutzung
§ 9 Gebührenfreie Sondernutzung
§ 10 Erhebung von Gebühren und Kostenersatz
§ 11 Haftung und Sicherheit
§ 12 Gebührenschuldner
§ 13 Gebührenberechnung
§ 14 Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld, 

Ende der Gebührenpflicht
§ 15 Beendigung/ Gebührenerstattung
§ 16 Ordnungswidrigkeiten
§ 17 Inkrafttreten
Anlage 1 Gebüh renve r ze ichn i s  bau l iche 
Sondernutzung
Anlage 2 Gebührenverzeichnis gewerbliche 
Sondernutzung

§ 1 Geltungsbereich / Begriffe
(1) Diese Satzung gilt für alle Sondernutzungen auf 
allen öffentlichen Straßen der Stadt Reichenbach im 
Vogtland und deren Ortsteilen (nachfolgend bezeichnet 
als „Stadt“) und im Bereich von Ortsdurchfahrten von 
Kreis-, Staats- und Bundesstraßen.
(2) Sondernutzung ist die Benutzung der öffentlichen 
Straßen über den Gemeingebrauch hinaus.
(3) Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege 
und Plätze, die dem öffentlichen
Verkehr gewidmet sind.
Dazu gehören: 
1. der Straßenkörper, das sind insbesondere
a) der Straßengrund, der Straßenunterbau, der 
Straßenoberbau, die Brücken, Tunnel, Durchlässe, 
Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, Böschungen, 
Stützmauern und Lärmschutzanlagen
b) die Fahrbahn, Haltestellenbuchten, Trenn-, 
Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die 
Materialbuchten sowie Rad- und Gehwege, auch wenn 
sie ohne unmittelbaren räumlichen Zusammenhang 
im Wesentlichen mit der für den Kraftfahrzeugverkehr 
bestimmten Fahrbahn gleich laufen (unselbständige 
Rad- und Gehwege)
2. der Luftraum über dem Straßenkörper bis zu 4,5 m 
Höhe (Lichtraumprofil)
3. das Zubehör; das sind die Verkehrszeichen und 
-einrichtungen sowie Anlagen aller Art, die der 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Straßenverkehrs 
oder dem Schutz der Straßenanlieger dienen und die 
Bepflanzung
4. die Nebenanlagen; das sind solche Anlagen, die 
überwiegend den Aufgaben der Straßenbauverwaltung 
dienen, z.B. Straßenmeistereien, Gerätehöfe, 
Lagerhöfe, Lager, Lagerplätze, Ablagerungs- und 
Entnahmestellen, Hilfsbetriebe und -einrichtungen.
(4) Die Straßenbaubehörde ist diejenige Stelle, die 
für den Träger der Straßenbaulast die hoheitlichen 
Befugnisse wahrnimmt. Die Zuständigkeit richtet sich 
nach § 47 SächsStrG.
(5) Die Vorschriften und Erfordernisse über 
verkehrsrechtliche Anordnungen und anderer 
Genehmigungen werden von den Paragraphen dieser 
Satzung nicht berührt.

§ 2 Besondere Benutzung, Erlaubnispflicht
(1) Die Sondernutzung bedarf, soweit in dieser Satzung 
nichts anderes bestimmt ist, der Erlaubnis der Stadt.
Die Benutzung ist erst nach schriftlicher 
Erteilung und nur im festgelegten Umfang der 
Erlaubnis zulässig. Darüber hinaus darf die 
Sondernutzung erst nach Vorliegen anderer 
erforderlicher Genehmigungen, Erlaubnisse und/
oder Bestimmungen ausgeübt werden.
(2) Der Erlaubnis bedarf auch die Erweiterung oder 
Änderung der Sondernutzung.
(3) Die Einräumung von Rechten zur zeitlich 
unbefristeten Benutzung der Straßen richtet sich 
nach bürgerlichem Recht, wenn die Benutzung den 
Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt, wobei eine 
vorübergehende Beeinträchtigung für Zwecke der 
öffentlichen Versorgung außer Betracht bleibt (§ 23 
Abs. 1 SächsStrG und § 8 Abs. 10 FStrG).
(4) Für die von der Stadt durchgeführten Wochen-, 
Jahr- und Spezialmärkte gelten die Bestimmungen 
der Marktsatzung.

§ 3 Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen
(1) Erlaubnispflichtige Sondernutzungen stellen 
insbesondere dar:
- Bauliche Eingriffe in den Straßenkörper (z.B. 
Aufgrabung)

-  d i e  B e n u t z u n g  v o n  S t r a ß e n e n t -
wässerungseinrichtungen
- die Nutzung von Flächen innerhalb des 
Lichtraumprofils der Fahrbahnen und von Radwegen
- die Nutzung von Gehwegen, wenn dadurch die 
Barrierefreiheit eingeschränkt wird
- die vorrübergehende Herstel lung von 
Gehwegüberfahrten oder Baustellenein-  und 
ausfahrten
- Baustelleinrichtungen, die Lagerung von Material 
und Gegenständen auf dem Straßenkörper länger als 
48 Stunden, Gerüste, Schuttrutschen u. ä.
- das Aufstellen von Warenständern, Werbeelementen, 
Infostände
- das Aufstellen von Plakatständern und 
Fahnenmasthülsen für politische Werbung 
durch Parteien, politische Organisationen, 
Wählervereinigungen
- das Aufstellen von Behältern und Containern zur 
Erfassung von Abfällen länger als 48 Stunden,
- das Aufstellen von Behältern/Containern zur 
Erfassung von Wertstoffen,
- das Aufstellen von Altkleidercontainern,
- Blumenschalen und sonstige zeitweilige, dekorative 
Elemente,
- das Abstellen von Fahrzeugen und Anhängern 
zum Zwecke der Vermietung, des Verkaufs oder der 
Werbung,
- das Halten von Fahrzeugen zum Zwecke des Verkaufs 
(„Rollende Läden“),
- zeitlich begrenztes Abstellen von nicht zugelassenen 
Fahrzeugen 
- das Aufstellen von Stühlen und Tischen auf dem 
Gehweg vor Gaststätten sowie dekoratives oder 
abgrenzendes Zubehör von Imbissständen, Zelten 
und ähnlichen Anlagen zum Zwecke des Verkaufs von 
Waren oder Speisen,
- das Aufstellen von Fahrradständern,
- Veranstaltungen aus gewerblichem Anlass,
- Weihnachtsbaumverkauf,
- Verkaufsautomaten,
- Straßenverkaufsfenster,
- Anbringung von Plakaten, Werbeplanen
(2) Die Anlage neuer und die Änderung bestehender 
Zufahrten und Zugänge zu Kreis-, Staats- und 
Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten sowie 
zu Gemeindeverbindungsstraßen außerhalb der 
geschlossenen Ortslage gelten gemäß § 22 Abs. 1 
SächsStrG und § 8 Abs. 1 FStrG als Sondernutzung.

§ 4 Erlaubnisantrag 
(1) Dieser ist in der Regel schriftlich und mindestens 
2 Wochen vor der beabsichtigten Ausübung der 
Sondernutzung mit Angaben von Ort, Art, Umfang 
und Dauer der Sondernutzung bei der Stadt zu stellen. 
Die Stadt kann Erläuterungen durch Zeichnung, 
textliche Beschreibung oder in sonst geeigneter 
Weise verlangen. Bei Ortsdurchfahrten von Kreis-, 
Staats- und Bundesstraßen beträgt die Antragsfrist 
mindestens 4 Wochen ab Vorlage aller erforderlichen 
Unterlagen.
(2) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder 
Gefährdung des Verkehrs oder eine Beschädigung 
oder Verunreinigung der Straße oder der Gefahr einer 
solchen Beschädigung oder Verunreinigung gemäß 
Straßenverkehrsordnung (StVO) verbunden, so muss 
der Antrag Angaben darüber enthalten, in welcher 
Weise den Erfordernissen der Sicherheit und Ordnung 
des Verkehrs sowie des Schutzes der Straßen Rechnung 
getragen wird.
(3) Anträge über den Erlass verkehrsrechtlicher 
Anordnungen oder Ausnahmegenehmigungen gemäß 
StVO, sind mit Vorlage der Sondernutzungserlaubnis 
bei der Verkehrsbehörde der Stadt Reichenbach im 
Vogtland zu stellen. Für baurechtliche Genehmigungen 
ist die Untere Bauaufsichtsbehörde zuständig.

§ 5 Erlaubniserteilung
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf 
Antrag erteilt. Die Erlaubniserteilung steht im W
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pflichtgemäßen Ermessen der Stadt Reichenbach im 
Vogtland. Sie kann auf Antrag oder von Amts wegen 
erteilt werden.
Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf schriftlich 
erteilt und kann Bedingungen und Auflagen enthalten.
(2) In den Ortsdurchfahrten von Kreis-, Staats- und 
Bundesstraßen darf die Erlaubnis nur mit Zustimmung 
der zuständigen Straßenbaubehörde erteilt werden. Die 
Auflagen und Hinweise der Straßenbaubehörde werden 
Bestandteil der Erlaubnis.
(3) Auf die Erteilung der Erlaubnis besteht kein 
Rechtsanspruch.
(4) Durch eine auf Grund dieser Satzung gewährten 
Erlaubnis, Bewilligung oder Gestattung wird die 
Erlaubnis- oder Genehmigungspflicht nach sonstigen 
Vorschriften nicht berührt. 
(5) Die erteilte Sondernutzungserlaubnis darf nur vom 
Antragsteller selbst ausgeübt werden. Eine Überlassung 
an Dritte ist mit vorheriger Einwilligung der Stadt 
möglich.

§ 6 Erlaubnisversagung, -widerruf
(1) Die Erlaubnis ist in der Regel zu versagen, 
wenn durch die Sondernutzung oder die Häufung 
von Sondernutzungen eine nicht vertretbare 
Beeinträchtigung der Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Verkehrs zu erwarten ist, die auch durch die Erteilung 
von Bedingungen und Auflagen nicht ausgeschlossen 
werden kann. Des Weiteren ist die Erlaubnis zu 
versagen, wenn die beantragte Sondernutzung gegen 
andere Rechtsvorschriften verstößt oder wenn durch 
die Gestattung der Sondernutzung oder Häufung von 
Sondernutzungen das Stadtbild leidet.
Dies ist besonders der Fall, wenn
1. der mit der Sondernutzung verfolgte Zweck ebenso 
durch die Inanspruchnahme privater Grundstücke 
erreicht werden kann;
2. die Sondernutzung an anderer Stelle bei geringerer 
Beeinträchtigung des Gemeingebrauches erfolgen kann;
3. die Straße oder ihre Ausstattung durch die 
Art der Sondernutzung und/oder deren Folgen 
beschädigt werden kann und der Erlaubnisnehmer nicht 
hinreichend Gewähr bietet, dass die Beschädigung auf 
seine Kosten unverzüglich wieder behoben wird;
4. zu befürchten ist, dass durch die Sondernutzung 
andere Personen gefährdet oder in unzumutbarer Weise 
belästigt werden können oder eine Beeinträchtigung 
vorhandener, ortsgebundener gewerblicher Nutzungen 
zu befürchten ist;
5. der Antragsteller gegen den Inhalt eines früheren 
Erlaubnisbescheides verstoßen hat und berechtigte 
Zweifel an seiner Zuverlässigkeit bestehen.
(2) Die Sondernutzungserlaubnis kann auch versagt 
werden, wenn derjenige, welcher eine Erlaubnis 
nach § 4 beantragt hat, Gebührenschuldner für 
zurückliegende und beendete Sondernutzung ist oder 
den Nachweis über die erfolgte Einzahlung eines 
Verwaltungskostenvorschusses nicht innerhalb eines 
Monats nach Antragstellung vorweist.
(3) In Ortsdurchfahrten von Kreis-, Staats- und 
Bundesstraßen ist die Erlaubnis zu versagen bzw. die 
widerruflich erteilte Erlaubnis zu widerrufen, wenn die 
zuständige Straßenbaubehörde dies aus Gründen des 
Straßenbaues oder der Sicherheit oder Leichtigkeit  des 
Verkehrs verlangt.

§ 7 Pflichten des Erlaubnisnehmers
(1) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten 
und zu unterhalten, dass sie den Anforderungen der 
Sicherheit und Ordnung, den anerkannten Regeln 
der Technik sowie der Verkehrssicherheit genügen. 
Arbeiten an der Straße bedürfen der Zustimmung der 
zuständigen Straßenbaubehörde, wobei die Auflagen 
der Straßenbaubehörde zu befolgen sind. 
(2) Der Erlaubnisnehmer hat einen ungehinderten 
Zugang zu allen in die Straßendecke eingebaute 
Einrichtungen zu gewährleisten. Wasserablaufrinnen, 
Kanalschächte, Hydranten, Kabel-, Heizungs- und 
sonstige Schächte sind freizuhalten.
Soweit Arbeiten an der Straße erforderlich sind, 
sind diese so vorzunehmen, dass nachhaltige 

Schäden am Straßenkörper und an Anlagen, 
insbesondere an den Wasserablaufrinnen und den 
Versorgungs- und Kabelleitungen sowie eine Änderung 
ihrer Lage vermieden wird. Die Stadt ist spätestens 
zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten schriftlich 
zu benachrichtigen. Bei Verunreinigungen der 
vom Erlaubnisnehmer in Anspruch genommenen 
Verkehrsflächen über das übliche Maß hinaus, hat der 
Erlaubnisnehmer die Verunreinigung ohne Aufforderung 
unverzüglich zu beseitigen; andernfalls kann die Stadt 
die Verunreinigung auf Kosten des Erlaubnisnehmers 
beseitigen.
 (3) Erlischt die Erlaubnis, so haben die bisherigen 
Erlaubnisnehmer die Sondernutzung einzustellen, 
alle von ihnen erstellten Einrichtungen und die zur 
Sondernutzung verwendeten Gegenstände unverzüglich 
zu entfernen und den früheren Zustand ordnungsgemäß 
wiederherzustellen. Abfälle und Wertstoffe sind 
ordnungsgemäß zu entsorgen, die beanspruchten 
Flächen sind gegebenenfalls zu reinigen.
(4) Über Schäden an der Straße aufgrund der 
Sondernutzung ist in Ortsdurchfahrten von 
Kreis-, Staats- und Bundesstraßen auch die 
zuständige Straßenbaubehörde zu informieren. 
Die Schadensbeseitigung ist in Abstimmung 
mit der Straßenbaubehörde durchzuführen. Die 
Straßenbaubehörde hat das Recht der Ersatzvornahme.

§ 8 Erlaubnisfreie Sondernutzung
(1) Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen
1. die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten 
für Feiern, Feste, Umzüge und ähnliche Veranstaltungen 
zur Pflege des Brauchtums oder für kirchliche Prozessionen
2. die vorübergehende Lagerung von Brennstoffen, 
Baumaterialien sowie Umzugsgut auf Gehwegen 
und Parkstreifen bis zu 48 Stunden, sofern die 
Verkehrssicherheit hierdurch nicht gefährdet wird und 
die Barrierefreiheit nicht eingeschränkt wird
3. das Aufstellen von Hausmüll- und Reststoffbehältern 
auf Gehwegen und Parkstreifen für den Zeitpunkt der 
regelmäßigen Entleerung, jedoch nur einen Tag vor und 
am Tag der Entleerung
4. Aufstellung von Abfallcontainern bzw. Großcontainern, 
sofern deren Aufstellung keine 48 Stunden überschreitet, 
eine verkehrsrechtliche Anordnung kann insbesondere 
hier notwendig sein
Nr. 2 bis 4 gelten jeweils für Grundstückseigentümer 
und Bewohner.
5. behördlich genehmigte Straßensammlungen sowie 
der Verkauf von Losen für behördliche genehmigt 
Lotterien auf Gehwegen, in Fußgängerzonen oder in 
verkehrsberuhigten Bereichen.
(2) Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche 
Erlaubnisse, Genehmigungen oder 
Bewilligungen bleiben unberührt.
(3) Erlaubnisfreie Sondernutzung nach Abs.1 können 
eingeschränkt oder untersagt werden, wenn
die Belange des Straßenbaus oder der Sicherheit oder 
Ordnung des Verkehrs dies erfordern.

§ 9 Gebührenfreie Sondernutzung
(1) Gebühren werden nicht erhoben für Nutzungen, 
durch die der Gemeingebrauch lediglich geringfügig 
beeinträchtigt werden kann oder die im öffentlichen 
Interesse sind und die deshalb erlaubnisfrei sind 
oder die sonst aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
unentgeltlich ausgeübt werden dürfen. 
Gebührenfreie Sondernutzungen sind:
1. Aufstellen von Fahrradständern an öffentlichen 
Gebäuden und Einrichtungen, ortsfesten Papierkörben 
und Pflanzkübel sowie Hinweisschildern zur 
innerstädtischen Information, Autorufsäulen, 
Notrufsäulen, Telefonzellen, Stromkästen, 
Wartehäuschen für öffentliche Verkehrsmittel ohne 
Werbeträger, Fahrkartenautomaten,
2. Sammelgüter (z.B. Wertstoffe), die in Containern 
für eine genehmigte Sammlung bereitgestellt werden,
3. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung und 
Warenautomaten, die nicht mehr als 30 cm in den 
Gehweg hineinragen sowie herausragende Werbung 
und Sonnenschutzdächer über Gehwegen ab 2,50 
m Höhe und in einem Abstand von 0,70 m von der 

Gehwegkante (eine evtl. Genehmigungspflicht bleibt 
davon unberührt)
4. Verkaufseinrichtungen und Warenauslagen, die 
vorübergehend (tage- und stundenweise) an der 
Stätte der Leistungen ohne feste Verbindung mit einer 
baulichen Anlage oder dem Boden angebracht oder 
aufgestellt werden und nicht mehr als 50 cm in den 
Gehweg hineinragen.
5. Darbietungen von einzeln auftretende 
Straßenmusikanten (ohne elektroakustische Verstärker),
(2) Sondernutzungen, die kraft ausdrücklich 
vertraglicher oder ähnlicher Vereinbarungen zwischen 
den Berechtigten und der Stadt Reichenbach im 
Vogtland unentgeltlich ausgeübt werden können oder 
für die die Gebühren abgelöst worden sind, bleiben 
gebührenfrei, solange sie unverändert ausgeübt 
werden. Den Nachweis der unveränderten Ausübung hat 
der Berechtigte auf Verlangen der Stadt Reichenbach 
im Vogtland zu erbringen.
(3) Werden in Bezug auf die bestandsgerechte weitere 
Nutzung bestehender baulicher Anlagen durch 
Straßenbaumaßnahmen Sondernutzungen erforderlich 
(z.B. Zugangstreppe), so bleiben diese gebührenfrei.
(4)  Liegt die Ausübung der Sondernutzung im 
öffentlichen Interesse, so kann Gebührenfreiheit  oder 
Ermäßigung gewährt werden.
(5) Gebührenfreiheit oder -ermäßigung kann gewährt 
werden für:
1. Sondernutzungen durch Einrichtungen der 
öffentlichen Hand, entsprechend der gesetzlichen 
Regelungen,
2. Sondernutzungen, die ausschließlich zu sozialen 
oder karitativen Zwecken ausgeübt werden sowie 
Veranstaltungen für Kinder ohne wirtschaftliche 
Bedeutung,
3. Sondernutzungen, die ausschließlich religiösen, 
gemeinnützigen oder politischen Zwecken dienen und 
auf aktuelle Ereignisse und Vorhaben hinweisen,
4. Sondernutzungen aus Anlass von kirchlichen 
Umzügen und Veranstaltungen,
5. Sondernutzungen anlässlich nicht gewerblicher 
Volksbelustigungen, Musik- und Gesangsdarbietungen 
und vergleichbaren, insbesondere kulturellen 
Veranstaltungen,
6. Kleinstwerbung auf Werbeträgern vor dem Anwesen 
des Gewerbetreibenden bzw. an der Stätte der Leistung,
7. Sondernutzungen, die im Rahmen von 
Veranstaltungen durch gemeinnützige Vereine der 
Stadt Reichenbach im Vogtland beantragt werden,
8. Plakatierungen, die im Rahmen von Veranstaltungen 
durch Einrichtungen des Vogtlandkreises oder 
Einrichtungen bei denen der Vogtlandkreis 
Mehrheitseigner oder Mehrheitsgesellschafter ist, z.B. 
Einrichtungen der Kultur GmbH, durchgeführt werden.
(6) Nach den Absätzen (1) und (5) können gebührenfreie 
oder gebührenermäßigte Sondernutzungen 
eingeschränkt oder untersagt werden, wenn Belange 
des Straßenbaus, des Verkehrs oder Belange der 
Sicherheit und Ordnung dies erfordern.
§ 10 Erhebung von Gebühren und Kostenersatz
(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen im Sinne 
des § 2 werden Gebühren nach Maßgabe des in den 
Anlagen 1 und 2 beigefügten Gebührenverzeichnisses 
erhoben.
(2) Sondernutzungsgebühren werden auch dann 
erhoben, wenn eine erlaubnispflichtige Sondernutzung 
ohne Erlaubnis ausgeübt wird.
(3) Der Erlaubnisnehmer hat auf Verlangen der 
Stadt die im Rahmen der Sondernutzung errichteten 
oder zu unterhaltenden Anlagen auf seine Kosten 
zu ändern und alle Kosten zu ersetzen, die dem 
Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung 
entstehen. Hierfür kann der Träger der Straßenbaulast 
angemessene Vorschüsse und Sicherheiten verlangen.

§ 11 Haftung und Sicherheiten
(1) Bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, 
Änderung, Umstufung oder Einziehung der Straße 
besteht kein Ersatzanspruch gegen die Stadt.
(2) Der Träger der Straßenbaulast haftet nicht 
für Schäden an den Sondernutzungsanlagen oder 
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-einrichtungen, es sei denn, ihr oder ihren Bediensteten fällt Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last.
(3) Die Stadt kann den Erlaubnisnehmer verpflichten, zur Deckung des 
Haftpflichtrisikos vor der Inanspruchnahme der Erlaubnis, den Abschluss einer 
ausreichenden Haftpflichtversicherung nachzuweisen und diese Versicherung für die 
Dauer der Sondernutzung aufrechtzuerhalten. Die Stadt kann die Hinterlegung einer 
Sicherheit zugunsten des betroffenen Straßenbaulastträgers fordern, sofern dieser es 
verlangt. Dem Straßenbaulastträger zusätzlich durch die Sondernutzung entstehende 
Kosten hat der Sondernutzer auch zu ersetzen, wenn sie die Sicherheit übersteigen.
(4) Der Erlaubnisnehmer haftet dem Träger der Straßenbaulast für Schäden, die durch 
die Sondernutzung entstehen. Von Ersatzansprüchen Dritter hat der Erlaubnisnehmer 
den Träger der Straßenbaulast freizustellen.
(5) Der Erlaubnisnehmer haftet für die Verkehrssicherheit der angebrachten 
oder aufgestellten Sondernutzungsanlagen und Gegenstände. Wird durch die 
Sondernutzung der Straßenkörper beschädigt, so hat der Erlaubnisnehmer die 
Fläche verkehrssicher herzustellen und der Stadt die vorläufige Instandsetzung 
und die endgültige Wiederherstellung mit Angabe des Zeitpunktes, wann die 
Straße dem öffentlichen Verkehr wieder zur Verfügung steht, anzuzeigen. Über die 
endgültige Wiederherstellung wird ein Abnahmeprotokoll mit Vertretern der Stadt 
gefertigt. Soweit die Stadt nicht Träger der Straßenbaulast ist, wird ein Vertreter 
des Straßenbaulastträgers hinzugezogen. Der Erlaubnisnehmer haftet gegenüber 
dem Träger der Straßenbaulast hinsichtlich verdeckter Mängel der Wiederherstellung 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik bis zum Ablauf einer 
Gewährleistungsfrist von fünf Jahren.

§ 12 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner sind
1. der Antragsteller,
2. der Erlaubnisnehmer,
3. derjenige, der die Gebührenschuld aufgrund eines Schuldrechtsverhältnisses 
oder von Gesetzes wegen übernommen hat.
(2) Bei einer Mehrheit von Gebührenschuldnern haftet jeder als Gesamtschuldner.

§ 13 Gebührenberechnung
(1) Für den Erlaubnis-, oder Versagungsbescheid werden Verwaltungsgebühren 
nach der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in 
weisungsfreien Angelegenheiten in der Stadt Reichenbach im Vogtland in der jeweils 
gültigen Fassung erhoben.
(2) Für die Sondernutzungsausübung werden Gebühren nach dem anliegenden 
Gebührenverzeichnis für die dem Verkehr entzogenen Flächen (Anlage 1 und 2) erhoben, 
welches Bestandteil dieser Satzung ist.
(3) Die Gebühren werden bei Sondernutzungen in einmaligen Beträgen oder in Tages-, 
Wochen-, Monats- oder  Jahressätzen festgesetzt (siehe Anlage 1 und 2). Angefangene 
Kalendertage, Kalenderwochen oder Kalendermonate werden voll berechnet.

§ 14 Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld
(1) Die Gebührenschuld entsteht:
a) mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis,
b) bei unerlaubter Sondernutzung mit dem Beginn der Nutzung.
(2) Für die Gebührenberechnung wird der Zeitraum von Beginn der Sondernutzung 
bis zur schriftlichen Anzeige über die Beendigung der Sondernutzung oder im Falle 
des § 10 Abs. 2, bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung durch das Ordnungsamt 
über die Beendigung der Sondernutzung, zugrunde gelegt. Die Gebührenpflicht  
endet frühestens mit dem Ablauf der Erlaubnis oder deren Widerruf.
(3) Die Gebühr wird durch Gebührenbescheid festgesetzt. Sie wird mit Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides an den Schuldner zur Zahlung fällig. Eine Gebühr, die 
in einem Jahresbetrag festgesetzt ist, wird für das laufende Jahr sofort für die 
folgenden Jahre jeweils mit Beginn des Kalenderjahres fällig.
(4) Bei nicht genehmigten Sondernutzungen verdoppeln sich die jeweiligen 
Gebühren der Anlage 1 Absatz 1 Punkte 1.1 und 1.2.

§ 15 Beendigung / Gebührenerstattung
(1) Der Sondernutzer hat die Beendigung einer auf unbestimmte Zeit oder die 
vorzeitige Beendigung einer befristet erteilten Sondernutzungserlaubnis der 
Stadt schriftlich anzuzeigen.
(2) Wird die Anzeige unterlassen, so gilt die Sondernutzung erst dann als 
beendet, wenn die Stadt Kenntnis von der Beendigung erlangt.
(3) Wird von einer Erlaubnis kein Gebrauch gemacht, so werden bereits gezahlte 
Sondernutzungsgebühren erstattet. Endet die Sondernutzung vor Ablauf des 
Zeitraumes, für den die Sondernutzungsgebühr entrichtet wurde, oder wurde 
die genehmigte Fläche nicht voll in Anspruch genommen, so kann auf Antrag 
des Gebührenschuldners der auf die nicht in Anspruch genommene Zeit oder 
Fläche entfallende Anteil der Gebühr erstattet werden. Der Erlaubnisnehmer 
hat die Nichtinanspruchnahme glaubhaft zu machen und gegebenenfalls 
nachzuweisen. Die Stadt ist berechtigt, eine angemessene Pauschale zur 
Deckung ihres Verwaltungsaufwandes einzubehalten.
(4) Der Erstattungsantrag muss binnen einer Ausschlussfrist von einem Monat 
nach Beendigung der Sondernutzung oder dem beabsichtigten Beginn der 
Sondernutzung bei der Stadt schriftlich eingegangen sein.
(5) Beträge unter 5,00 Euro werden nicht erstattet.

§ 16 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer die in § 52 Abs. 1 Nr. 3 bis 9 SächsStrG oder 
in § 23 FStrG bezeichneten Tatbestände erfüllt, also insbesondere:
1. entgegen gesetzlichen Vorschriften eine Straße ohne Erlaubnis über den 

Gemeingebrauch hinaus benutzt;
2. einer erteilten vollziehbaren Auflage für die Erlaubnis nicht nachkommt;
3. eine Anlage nicht vorschriftsmäßig errichtet, unterhält oder ändert;
4. Zufahrten oder Zugänge nach § 3 Abs. 2 ohne Erlaubnis anlegt oder ändert.
(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis 500,00 Euro in 
bestimmten Fällen sogar mit bis zu 5000,00 Euro geahndet werden.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Erlaubnis für eine 
bereits ausgeübte Sondernutzung versagt wird.

§ 17 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig treten die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen 
an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet Reichenbach im 
Vogtland vom 04. Dezember 1995, einschließlich der Änderungssatzung vom 20. 
Juni 2000 und 12. Dezember 2001 und die Sondernutzungsgebührensatzung der 
ehemaligen Stadt Mylau vom 13. April 2012 außer Kraft. 

Reichenbach im Vogtland, den 16. Februar 2018

Raphael Kürzinger
Oberbürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 gelten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies 
gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach den Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.

Anlage 1 Gebührenverzeichnis bauliche Sondernutzung
(1) Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraumes:
1.1 Für Lagerung von Baumaterial; Aufstellung von Gerüsten, Bauzäunen, Bau- und 
Gerätewagen, Containern, Wechselbehältern, Kränen, Hubbühnen, Silos, Aufzügen 
und sonstigen Verkehrshindernissen.
m² / Woche 0,50 Euro
1.2 Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraumes durch Aufgrabungen, 
Verkehrseinrichtungen und anderen baulichen ober- und unterirdischen Eingriffen 
in den Straßenkörper.
m² / Tag 0,50  Euro
(3) Bei der Berechnung gelten als Grundlage
Flächen: je angefangener m²
Zeit: je angefangene(r) Tag bzw. Woche.

Anlage 2 Gebührenverzeichnis gewerbliche Sondernutzung
(1) Maßgebend für die Gebührenhöhe ist die Zone für die eine Sondernutzung 
beantragt wird. 
- Das nachfolgend als Zone A bezeichnete Gebiet wird eingeschlossen durch folgende 
Straßenzüge sowie die genannten Straßen selbst beidseitig: 
Humboldtstraße, Bahnhofstraße bis Lessingstraße, Lessingstraße bis Marienstraße, 
Sebastian-Bach-Platz, Kolpingstraße bis Am Graben, Am Graben bis Einmündung 
Obere Dunkelgasse, Obere Dunkelgasse bis Karolinenstraße, Karolinenstraße, 
Rathenaustraße bis Zwickauer Straße.
- Das mit Zone B bezeichnete Gebiet umfasst alle nicht der Zone A angehörigen 
Teile der Stadt und deren Ortsteile.
(2) Die in diesem Gebührenverzeichnis festgelegten Gebühren gelten nicht für 
Märkte, Volksfeste, Stadtfeste sowie ähnliche Veranstaltungen auf öffentlichen 
Flächen der Stadt Reichenbach im Vogtland.

Gebühren für Einschränkung des öffentlichen Verkehrsraumes durch Anbieten 
von Waren oder Leistungen:

Abb. der Gebührentabelle: - siehe Seite 16!

(3) Abstellen von Kraftfahrzeugen, Anhängern und Wohnwagen über den 
Gemeingebrauch hinaus sowie Fahrzeuge aller Art, die nicht für den öffentlichen 
Verkehr zugelassen sind.
Stück / Woche 25,00 Euro  

Für sonstige Sondernutzungen, die in diesem Gebührenkatalog nicht ausdrücklich 
aufgeführt sind, sind Sondernutzungsgebühren in Anlehnung an artverwandte 
Gebührenpositionen zu erheben. W

ei
te

r 
au

f 
Se

it
e 

16
!



Reichenbacher Anzeiger 10/18, 28.09.201816
Fo

rt
se

tz
un

g 
vo

n 
Se

it
e 

15
 -

 A
m

tl
ic

he
s!

Die vorstehend abgedruckte „Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen
an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der Stadt Reichenbach im Vogtland“ wurde aufgrund 
§ 1 Abs. 1 der Bekanntmachungssatzung bereits am 23.02.2018 unter www.reichenbach-
vogtland.de bekannt gemacht.

Kinder
Kindertagesstätte „Kinderland“ e.V.:  Unser gelber Tag
„Komm wir malen eine Sonne …“ hieß 
es am 21. August bei uns.
Die Farbe GELB bestimmte unseren 
ganzen Tag: von Kleidung, Essen, Deko 
bis hin zu lustigen Spielen.
Auch das Essen stand unter dem Motto 
„gelb“ mit Honig, Marmelade, Birnen, 
Aprikosen, Paprika und vielem mehr.
Im Garten sangen die Kinder gemeinsam 
das Lied „Komm wir malen eine Sonne 
…“. Danach konnten alle an lustigen 
Wettkämpfen teilnehmen:
- Wer kann am besten kleine gelbe  
Enten aus dem Wasser angeln?  Wer ist der Schnellste beim Bälleslalomlauf? Wer trifft am besten die 
gelben Bälle ins Tor? Welche Mannschaft hat die meisten gelben Blumen von der Wiese „gepflückt“?
Auch unsere ganz kleinen Frosch- und Käferkinder hatten viel Spaß bei lustigen Spielen auf dem 
Balkon. Sie fingen zum Beispiel gelbe Luftballons und Igelbälle ein. 
Zum Abschluss malten viele Kinder mit Kreide große Sonnen auf den Gartenweg.
Unsere Küchenfrauen verwöhnten uns. Zum Mittag gab es gelbe Fruchtsuppe und am Nachmittag 
frischgebackenen Zitronenkuchen…..hmmmm lecker.          Text und Foto: Kita

Kindertagesstätte „Pfiffiküsse“:  Ein Ausflug auf den Bauernhof
Wo kommt den eigentlich unsere Milch 
her? Genau das wollten sich die Kinder 
der Kita „Pfiffiküsse“ einmal genauer 
anschauen. Deshalb besuchten sie 
den Kuhstall der Agrargenossenschaft 
Reichenbach. Hier durften sie den 
Kühen das Stroh reichen, die Kälbchen 
bei der Fütterung beobachten, diese 
streicheln; sofern man sich traute und 
sich alles zeigen und erklären lassen. 
Sie sahen das große Melkkarussell, in 
welches die Kühe selbst zum melken 
gingen und waren überrascht, wie viel 
maschinell und von Robotern erfüllt 
wurde. Für alle war es ein gelungener 
und schöner Tag an dem einen auch 
noch etwas beigebracht wurde. Ein herzliches Dankeschön an Lars Bittermann, der uns diesen 
Besuch ermöglichte.                 Text und Foto: Kita

Pinnwand

Wir planen einen Ausflug ins Fundora. Erlebe 
einen der modernsten Indoor- Erlebniswelten. 
Wenn ihr wollt haben wir Euch ein paar 
Internetseiten zur Infosuche parat gestellt. 
Wir wollen dort auch Übernachten im 
KiezSchneeberg. 
https://www.fundora-schneeberg.de
https://kiezschneeberg.de
Geplant ist eine Ausfahrt ins Freizeitbad Riff, 
meldet Euch an.
https://www.freizeitbad-riff.de
Weiterhin wollen wir „Abfeuern“ im Moskito. 
Wir verbrennen unser getrocknetes Holz vom 
Vorjahr und Grillen etwas. Für Essen und Trinken 
ist gesorgt. 
Halllloweeeen is coming! Fragt einfach nach, 
wir haben wie immer tolle Ideen am Start.
Kurzfristige kleinere Aktionen entnehmt bitte 
unseren Aushängen.
Schaut rein und meldet Euch im Moskito oder in 
der „Lila Pause“ an.

Jugendclubtermine - Herbstferien
Offene Kinder- und Jugendarbeit:

Aus den Schulen
Grundschule Mylau:

Aus unserem Schulleben

In guter Zusammenarbeit mit dem TSV Mylau 
versuchten sich die Klassen 1 und 2 beim  
Inlinerfahren auf der Rollbahn.
Außerdem: Traditionell ließen die Schüler der 
Klassen 1 bis 4 zu Beginn des Schuljahres Ballons 
mit Kärtchen aufsteigen. Wir hoffen, dass viele 
Ballonfinder die Karten zurückschicken. 
         Text und Foto: Schule
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Weinholdschule Oberschule:
Musikunterricht am Keyboard

Es gibt Musiker, 
d i e  h a b e n 
ihre Karriere 
der Schule zu 
v e r d a n k e n . 

Auch an der Weinholdoberschule gehört 
abwechslungsreicher Musikunterricht 
zum Schulalltag. So startete das neue 
Schuljahr mit einer neuen modernen 
Keyboard-Anlage von der Firma Musik-
Schiller (Zwickau). Damit ist den Schülern 
eine Liederarbeitung praktisch möglich 
und es wird ihnen die Möglichkeit 
geboten, Interesse und Begabung für ein 
Instrument zu entdecken. Nachmittags 
können die Schüler im Rahmen des Ganztagsangebotes auch das Gitarrenspielen lernen. Aber auch Singen 
fördert das Gemeinschaftsgefühl. Deshalb verbringen die Chormitglieder derzeit gemeinsame Tage im 
Schullandheim und erarbeiten ihr Programm für dieses Schuljahr.             Text und Foto: Schule

Nicht verpassen: Tag der offenen Tür am 26. Oktober
Diesen Tag darf man nicht verpassen - den Tag der offenen Tür in der Weinholdschule am Feitag, 
26. Oktober.
In der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr stehen die Schultüren ganz weit offen. Für die Besucher wird 
ein Schulfest vorbereitet - mit vielen Überraschungen!

Tipps + Termine

- Gefördert durch den Kulturraum 
Vogtland-Zwickau als regional 
bedeutsame Einrichtung -

Jürgen-Fuchs-
Bibliothek 

MOMO-Gaming Session:
Immer am ersten MOntag im MOnat ab 15:00 
Uhr werden die Konsolen der JFB ausprobiert! 
Am 01. Oktober spielen wir FIFA auf Switch und 
PS4. In unserer eigenen kleinen Liga werden 
wir verschiedene Taktiken ausprobieren und 
schließlich einen Gewinner ermitteln. 
Profis und Amateure sind herzlich willkommen!

Gewinnspiel:
Am 11. Oktober berichtet Ronald Prokein von 
seiner Reise auf der Lena. Wissen Sie durch 
welches Land der Fluss fließt?
Senden Sie die richtige Antwort bis zum 05. 
Oktober per Mail an fuchs.biblio@reichenbach-
vogtland.de oder geben Sie Ihre Antworten auch 

gern persönlich in der Bibliothek ab. 
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 
4 x 2 Eintrittskarten für die Multivisionsshow am 
Dienstag, 11. Oktober um 19:30 Uhr. Das Los 
entscheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ankündigung:
Am 13. November besucht uns André Herrmann 
und stellt seinen neuen Roman „Platzwechsel“ vor. 
Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen 
zu dürfen (um Anmeldung wird aufgrund der 
Saalgröße gebeten)!
Öffnungszeiten: Montag: 09:00 bis 16:00 Uhr; 
Dienstag: 09:00 bis 18:00 Uhr; Mittwoch: 09:00 
bis 16:00 Uhr; Donnerstag: 09:00 bis 18:00 Uhr; 
Freitag: 09:00 bis 13:00 Uhr; Samstag: 09:00 bis 
12:00 Uhr, Tel. 03765 524-4141

Neuberin-Museum 
Reichenbach, 
Johannisplatz 3

- Gefördert durch den 
Kulturraum Vogtland-
Zwickau als regional 
bedeutsame Einrichtung -

Sonderausstellung 
Lothar Stauch: Malerei und Grafik. Zum 
65. Geburtstag des Falkensteiner Künstlers.  
Zu sehen bis zum 18. November.

Veranstaltungen
Dienstag, 09.Oktober, 15:00 Uhr
Musikalisch-literarisches Programm
„Ein großer Vogtländer: Prof. Arno Hilf – 
Violinvirtuose, Lehrer, Komponist“
Vorgestellt vom Autor Dr. Albin Buchholz/
Plauen, durch das Programm führt Dr. 
Wolfgang Horlbeck 
Donnerstag, 11. Oktober 2018, 18:00 Uhr
Kunstgenuss trifft Esskultur…Muse(e)
umsnacht: Chanson & Theaterprogramm  
„Mit Muff, Brille und Gewehr“
Duo-Programm mit Beate Frucht (Spiel 
und Gesang)  und Mar ia  K isovska 

(Akkordeon). Unartige Lieder von Helen Vita 
und die Performance mit amüsanten und frechen 
Chansons. Gemeinsame Veranstaltung mit dem 
Speiserestaurant Museumskeller.  
Donnerstag, 18. Oktober, 14:30 Uhr
„Frauenpersönlichkeiten am Weimarer 
Bauhaus und ihr Beitrag zur Moderne. 
Meisterinnen in Kunst, Handwerk und Design“
Vortrag und Lesung von Dr. Ulrike Müller/Weimar 

Voranmeldungen im Museum unter Tel. 03765 21131. 
Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 10:00 bis 16:00 Uhr und 
So. 13:00 bis 16:00 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Neuberinhaus
- Eine Einrichtung der Vogtland Kultur GmbH 
– gefördert durch den Vogtlandkreis und den 
Kulturraum Vogtland-Zwickau -

Freitag, 28. September, 19:00 Uhr: Mädelsabend: 
„Reine Frauensache/2“, Gabi Moden-Modegala

Sonntag, 30. September, 19:30 Uhr
Kabarett „academixer“: Programm „Mannomann“

Dienstag, 02. Oktober, 22:30 Uhr
After Show Party zum Stadtfest

Mittwoch, 03. Oktober, 17:00 Uhr
Politisch-satirisches Kabarett „Madgeburger 
Zwickmühle“: „Wolle was komme“

Donnerstag, 04. Oktober, 19:30 Uhr: „Wenn Overbeck 
kommt…“: Krimi-Lesung mit Roland Jankowsky

Samstag, 06. Oktober, 19:30 Uhr: „Affenzahn“: 
musikalische Lesung mit Dirk Zöllner

Dienstag, 09. Oktober, 09:30 Uhr
Kinderkino: „Paddington 2“

Samstag, 13. Oktober, 19:30 Uhr
„Abalance-The ABBA Show“

Dienstag, 16. Oktober, 09:30 Uhr: „Zauber 
Zirkus“: Das Kinderprogramm auf der Bühne

Kunsthalle Vogtland: Ausstellung: „Lust und 
Last“: Bilder & Plastiken von Peter Zaumseil

Karten sind an der Vorverkaufskasse (Mo. 
geschlossen, Di. und Do. 10:00 bis 18:00 Uhr, Mi. 
10:00 bis 12:00 Uhr, Fr. 12:00 bis 14:00 Uhr) sowie 
ab eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn erhältlich. 
Achtung! In den Monaten Juli und August ist die 
Theaterkasse nur dienstags und donnerstags von 
10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Bestellungen bitte 
an: Neuberinhaus Reichenbach, Weinholdstraße 7, 
08468 Reichenbach, Tel. 03765 12188, Fax: 03765 
12425, E-Mail: info@neuberinhaus.de; Vorverkauf 
auch in der Geschäftsstelle der Freien Presse, Markt 5

Vogtland Philharmonie 
Greiz/Reichenbach
Mittwoch, 10. Oktober, 19:30 Uhr, Reichenbach, 
Neuberinhaus und
Freitag, 12. Oktober, 19:30 Uhr, Greiz , 
Vogtlandhalle 
2. Sinfoniekonzert: Walter Furrer: Scherzo 
drolatique, Ludwig van Beethoven: „Tripelkonzert“ 
für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester C-Dur 
op. 56, César Franck: Sinfonie d-Moll; E-Hyun 
Huettermann/Klavier, Elena Tanski/Violine, Eldar 
Saparaye/Violoncello; GMD Stefan Fraas/Dirigent

Tickets Reichenbach: Neuberinhaus 03765 12188

Freitag, 19. Oktober, 19:30 Uhr, Leipzig, 
Gewandhaus: Galakonzert mit Katrin Weber; 
Katrin Weber/Gesang & Moderation; GMD Stefan 
Fraas/Dirigent
Konzerte in der Region. Änderungen vorbehalten!
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REiCHENBACH VERBiNDET KONFESSiONEN

KiRCHliCHE TERMiNE uND VERANSTAlTuNGEN

Ev.-luth. kirchgemeinde Reichenbach
Gottesdienst So. im Wechsel 09:30 Uhr
zw. Peter-Paul-Kirche & Trinitatiskirche
alle Veranstaltungen finden bis auf 
weiteres im Pfarrhaus Kirchplatz 4 statt. 
Christenlehre Klasse 1+2 Di.   15:00 Uhr
Christenlehre Klasse 3+4 Mi.   15:00 Uhr
Jungschar 5.+6. Klasse Sa. 06.10. 09:00 Uhr
Konfirmanden der 7.Klasse 13.-17.11. 18:18 Uhr
Konfirmanden der 8.Klasse 13.-17.11. 18:18 Uhr
Junge Gemeinde Mi. in Mylau  18:30 Uhr
Kindertreff Mo. 29.10.  16:15 Uhr
Elterntreff Mi. 10.10.  09:00 Uhr
Chor Di. ab 02.10.  19:00 Uhr
KleineKurrende 1.+2. Kl. Mi. ab 24.10. 15:30 Uhr
Kurrende (3.-5.Klasse) Mi. ab 24.10.  16:00 Uhr
Jugendchor Sound of Joy Fr.  18:00 Uhr
Vocalkreis Do. ab 04.10.  20:00 Uhr
Gesprächskreis Mo. 01.10.  19:30 Uhr
in Schneidenbach Mi.  19:30 Uhr
Hauskreis Mo. im Nov.  wieder 19:30 Uhr
Frauenfrühstück Mi. 17.10.  08:30 Uhr
Seniorenkreis Do. 11.10.  14:30 Uhr

ev.-luth. Kirchgemeinde Mylau
Gottesdienst So.   09:00 Uhr
am 28.10. keine Gottesdienst in Mylau 
Einladung nach Neumark um   10:30 Uhr
BIBELZEIT! Gesprächskreis Fr. 
05.10.   20:00 Uhr
Biblischer Gesprächskreis Do. 
04. & 18.10.  20:00 Uhr
Christenlehre 1. - 3. Klasse Do. 15:00 Uhr 
4.-6. Klasse Do.  16:00 Uhr
in Friesen 1.-6.Kl. Mo.   16:30 Uhr
Konfirmandenunterricht 7.+8. Kl.
im Jugendraum 01. & 22.10.  16:30 Uhr
Junge Gemeinde Jugendraum Mi. 18:30 Uhr
Kirchenchor Mo.   19:00 Uhr
Töpferkreis Do.   19:30 Uhr
Gemeindenachmittag Do. 04.10 14:30 Uhr 
Gemeindenachmittag Friesen Mo 01.10.14:30 Uhr

evangelische methodistische Kirche
wir feiern gemeinsam Gottesdienst abwechselnd in Mylau 
und Reichenbach sonntags 09:30 Uhr 
Gottesdienst & Kindergottesdienst in  
Reichenbach am 07. & 21.10. 09:30 Uhr
Mylau am 14. & 28.10.  09:30 Uhr
Kindertreff 23.10. Reichenbach 16.00 Uhr
Jugendkreis Sa. Reichenbach  19:00 Uhr
Ehepaarkreis   19.10. Mylau  20:00 Uhr
Seniorenkreis 17.10. Reichenbach 14:30 Uhr
Chorproben nach Absprache

Pflegeheim-Gottesdienste
Evangelische Gottesdienste
Alloheim Do. 11.10.  09:30 Uhr
Wohnen am Park Mi. 10.10.  10:15 Uhr
Kursana-Domizil Do. 11.10.  10:00 Uhr
Katholische Gottesdienste/Andacht
Haus Dominikus Do. 18.10.  10:00 Uhr
Andacht AWO-Haus Sa. monatlich 15:30 Uhr

OKTOBER

2018

landeskirchliche  Gemeinschaft  
Reichenbach - Kirchgasse 4
Gemeinschaftsstunde
So. 14. & 28.10.  10:00 Uhr
zeitgleich Kinderprogramm
Bibelkreis Mo. 01., 15. & 29.10. 19:30 Uhr
Bibelstunde Mi. 10., 24. & 31.10. 19:30 Uhr
Bibelstunde Mo. 29.10.  15:00 Uhr
im „Cafe“ Forbriger E.-Mühsam-Str. 2
Frauenstunde 01.10.  15:00 Uhr 

landeskirchliche  Gemeinschaft Mylau
 Am Gemeinschaftshaus 3
Gemeinschaftsstunde So. 14. & 28.10. 15:00 Uhr
Erntedankgottesdienst am 07.10. 17:00 Uhr
Bibelstunde Di. 02. & 16.10.  19:30 Uhr
Frauenstunde Di. 09.10.  19:30 Uhr
Bibelhauskreis in verschiedenen Wohnungen
Tel. 64580 Mo. gerade Woche  19:30 Uhr

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Reichenbach
28.10. 17:00 Uhr Trinitatiskirche Reichenbach
Blockflötenmusik von Menuett bis Flageolett
»Vol. 6« - Musik von der Renaissance bis zur Moderne
Blockflötenschüler der Musikschule Vogtland
zeigen die vielfältigen Spiel- und Klangmöglichkeiten
ihres Instrumentes. Leitung: Uta Hopfer
Eintritt: 5 Euro 
28.10. 09:30 Uhr Bläsergottesdienst zur Jahreslosung 
mit dem Posaunenchor Reichenbach/Neumark/Mylau 
und Joachim Hopfer, Pauke unter Leitung von Andreas 
Kamprad. Eintritt frei – Spende erbeten.
30.10. 18:00 Uhr ChurchNight in der Triniatiskirche

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Mylau
14.10. 17:00 Uhr Konzert zum Kirchweihfest „GRAU“ mit 
Jonathan Leistner & Band
26.-28.10. Gemeinderüstzeit in Rudolstadt
30.10. 18:00 Uhr ChurchNightzum Reformationsfest in 
der Trinitatiskirche Reichenbach
31.10. 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Stadtkirche

Kath.Kirche „Sankt Marien“ Reichenbach 
08.09. Senioren-Begegnungstag 14:00 Uhr Heilige Messe 
anschl. Kaffeetrinken und Vortrag zum Thema: Honig 
und Bienen
16.09. Bistumswallfahrt nach Wechselburg 
10:00 Uhr Festgottesdienst in Wechselburg

Ev.-Meth. Kirche Reichenbach/Mylau
19.10. 20:00 Uhr Ehepaarkreis bei Fam. Schneider
24.10. 19:30 Uhr Reden über Gott in der Welt in der 
EMK Netzschkau

Landeskirchliche Gemeinschaft Reichenbach
07.10. 10:00 Uhr OASE
17.10. 19.30 Uhr Mitgliederstunde
21.10. 16:30 Uhr Bezirksgemenschaftsstunde mit 
Abendmahl

Landeskirchliche Gemeinschaft Mylau
07.10. 17.00 Uhr Erntedankgottesdienst
21.10. 16:30 Uhr Bezirksgemeinschaftsstunde in 
Reichenbach

Jesus Gemeinde
02.10. 19:00 Uhr Konzert mit messianischer Klezmer 
Band: Ben Josef Ben Davis

Gemeinde offenes Haus
21.10. 17:00 Uhr Lobpreisgottesdienst
Neuapostolische Gemeinde
04.10. 19:30 Uhr Gottesdienst, anstatt dem 03.10.
07.10. 10:00 Uhr Erntedankgottesdienst
14.10. 10:00 Uhr Gottesdienst mit unserem Bischof

Gemeinde Offenes Haus 
in der Begegnungsstätte Nordhorner Platz 3
Gottesdienst mit Kindergottesdienst
So.  außer am 21.10.  09:45 Uhr
Gebetstreffen und Bibellehre Fr. 18:00 Uhr
Frauenfrühstück Termin erfragen Tel. 300094

Kath.Kirche„Sankt Marien“ Reichenbach
Heilige Messe So. 07.,14.,21., 28.10. 09:30 Uhr
Andacht im „Haus Dominikus“ 18.10. 10:00 Uhr
Andacht im AWO-Heim Sa. monatlich 15.30 Uhr
Rosenkranzandacht Mi.
10., 17. & 24.10.  18:00 Uhr
Chorprobe Mo.  18:00 Uhr
Jugendtreff Mo.   19:00 Uhr
Gemeindekreis Do. 11.10.  16:00 Uhr
Offener Seniorenkreis Mo. 29.10. 14:30 Uhr
Familienkreis Fr. 26.10.  20:00 Uhr

Jesus Gemeinde
Gottesdienst So.  09:30 Uhr
Anbetungsgottesdienst Mi. 10.10. 19:30 Uhr
Gemeindegebet Mi.  19:30 Uhr
Jugend Fr.   19:00 Uhr
Hauskreis Dienstag / Freitag

Neuapostolische Kirche
Gottesdienst  So.  10:00 Uhr
Gottesdienst Mi. nicht am 03.10. 19:30 Uhr
Gottesdienst Alloheim   10:00 Uhr

Apostolische  gemeinde
hat ein neues Zuhause: Am Graben 57
Gottesdienste mit Kinderkirche
So. 14., 21. & 28.10.  09:30 Uhr
Erntedankgottesdienst 07.10. 10:30 Uhr
Kinderbetreuung parallel dazu
Chorprobe und Gesprächsabende Do. 19:30 Uhr
Aktuelles unter: www.apostolisch.de

Übergemeindliche 
Veranstaltungen
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... Termine
Ausstellungen
Reichenbach, Rathaus, Markt 1, Eingangsfoyer: Foto-Plakat-Ausstellung 
„Voll der Osten - Leben in der DDR“; Ausstellungseröffnung am 01. Oktober, 
13:00 Uhr; (zu sehen bis 24. November)

Reichenbach, Neuberin-Museum, Johannisplatz 3
Ausstellung Lothar Strauch - Malerei und Grafik, Ausstellung anlässlich des 
65. Geburtstages des Falkensteiner Künstlers; (zu sehen bis November)

Reichenbach, Kunsthalle Vogtland e.V., im Neuberinhaus, Weinholdstraße 7
Während der Öffnungszeiten des Neuberinhauses sowie nach Vereinbarung, 
Tel. 03765 6676467: Ausstellung: „Lust und Last“: Bilder & Plastiken von 
Peter Zaumseil

Netzschkau, Schloss: 
Fotowettbewerb „Entdecken, was uns verbindet“; (zu sehen bis 31. Oktober)

Greiz, Sommerpalais: Ausstellung: 9. Triennale der Karikatur „Lauter 
lupenreine Demokraten“; (zu sehen bis 07. Oktober)

Veranstaltungen
28. September, 19:30 Uhr, Greiz, Sommerpalais
Lesung Georg Diez „Das andere Land - Wie unsere Demokratie beschädigt 
wurde und was wir tun können, um sie zu reparieren“

29. September, 13:00 Uhr, Elsterberg, Gerätehaus der FFW: Straßenfest

19:00 Uhr, Elsterberg, OT Coschütz: Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit

20:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle Carolinenstraße 15 
Großes Oktoberfest mit den „Dorf Ox‘n“

30. September, 17:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
„Cat Stevens / 70“: eine musikalisch-literarische Hommage von „Wolke X“

19:00 Uhr, Elsterberg, St. Laurentiuskirche: Konzert Orgel & Querflöte, mit 
Anne Viehweger (Rodewisch) & Kerstin Ott (Stützengrün)

02., 03. Oktober, Reichenbach, Innenstadt
Stadtfest – Bürgerfest & Kartoffelfest
02.10.: 16:00 bis 01:00 Uhr, 03.10.: 11:00 bis19:00 Uhr 

03. Oktober, 10:00 Uhr, Greiz, Carolinenstraße, Stavenhagenstraße und 
Bahnhofstraße: Neustadtfest zum Tag der Deutschen Einheit

10:00 bis 17:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle: Handarbeitstag

11:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle: „Die kleine Raupe im Gefühlssalat“: 
Puppentheater

Elsterberg, OT Görschnitz: Maibaum-Versteigerung

17:00 Uhr, Neumark, Kirche: „Unity in Brass“: Blechbläser der Musikschule 
Vogtland musizieren gemeinsam mit Orgel und Klavier alte und neue Meister, 
mit Andreas Ebert (Orgel, Klavier/Falkenstein)

05. Oktober, 16:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle: „Die große Schlager-Hitparade“:  
mit Bernhard Brink, Calimeros, Daniela Alinito, Julia Lindholm

05., 06. Oktober, Reichenbach, Park der Generationen 
Cyclocross-Wettkampf, 06. Oktober: ab 10:00 Uhr 

05., 06. und 19. Oktober, jeweils 19:00 Uhr, Reichenbach, OT Rotschau, 
Gündel‘s Kulturstall, Schwarze Tafel 15
„Artüffel & Quark“:  Musikalisch-kabarettistische Wein- und Kartoffelverkostung

06. Oktober, 10:00 bis 15:00 Uhr, Reichenbach, Stadtpark: Vogtlandmeisterschaft 
Crosslauf; Regionalmeisterschaften; (LAV Reichenbach e.V.)

10:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle: Öffentliche Führung

20:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle: 
Dr. Carsten Lekutat:  „Wie Kekse Ihr Leben retten können“

06., 07. Oktober, 12:00 bzw. 10:00 Uhr, Greiz, Turnhalle, Greiz-Obergrochlitz: 
60 Jahre MC Greiz e.V.: eine einmalige Ausstellung von PKW‘s, Motorrädern 
und Kuriositäten

07. Oktober, 16:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
„Ein Sommer auf der Krim“: Diashow von Nina und Thomas Mücke

11. Oktober, 10:00 bis 10:45 Uhr, Reichenbach, Salzgrotte, Fedor-Flinzer-
Straße 21: Die Märchenoma kommt…

13. Oktober, 20:00 Uhr, Reichenbach, Gaststätte „Bergkeller“, Moritzstraße 27
Live in Concert: Anima Munid (Cuba)

14. Oktober, 11:00 bis 17:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle: Hochzeitsmesse

11:00 bis 17:00 Uhr, Greiz, Mausoleum, Greiz-Waldhaus: Die fürstliche 
Ruhestätte - das Mausoleum in Waldhaus für Besichtigungen geöffnet W
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14. Oktober, 17:00 Uhr, Reichenbach, OT Mylau, 
Stadtkirche: Konzert zum Kirchweihfest

16. Oktober, 20:00 Uhr, Reichenbach, Gaststätte 
„Bergkeller“, Moritzstraße 27: Live in Concert: The 
Carpet Crawlers:  Europa‘s größte Genesis-Show

19. Oktober, 19:30 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
„Nea!-Andrea - Briefe aus dem Himmel“; Musik & 
Lesung mit Sylvia Martens

Vorankündigung
26. Oktober, 16:30 Uhr, Treffpunkt am Friesenbach 
(Kneippstraße)
Das Mehrgenerationenprojekt lädt ein zur Führung 
durch Cunsdorf

28. Oktober, 15:30 Uhr, Reichenbach, Kirchplatz, 
Peter-Paul-Kirche: 11. Hubertusfest; 17:00 Uhr: 
festliche Hubertusmesse

17:00 Uhr, Reichenbach, OT Mylau, Burg, Ratssaal
Calliope-Kammermusikreihe: Jubiläumskonzert 
Jürgen Golle

Jetzt schon an die Vorweihnachtszeit denken?
02. Dezember, 17:00 Uhr, Neuberinhaus: 
Winterzauber & Weihnachtsfreude
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Angebote
Kostenlose anwaltliche Rechts-
beratung für einkommensschwache 
Bürger: Rathaus, Markt 1, Zimmer 023
Jeden Dienstag, 16:00 bis 18:00 
Uhr; Terminvereinbarung und 
Beratungshilfeschein sind nicht 
e r fo rde r l ich .  S ie  benöt igen 
einen schriftlichen Nachweis der 
Bedürftigkeit, z.B. ALG-II-Bescheid.

Schiedsstel le Reichenbach: 
Rathaus, Markt 1, Zimmer 023
Jeden zweiten und vierten Donnerstag 
im Monat von 16:00 bis 18:00 
Uhr; Tel. 03765 524-1096, E-Mail: 
Schiedsstelle-Reichenbach@gmx.de

Blutspendetermine:
28. September, 15:00 bis 19:00 Uhr, 
Lengenfeld, Rathaus, Hauptstraße 1
04. Oktober, 15:00 bis 19:00 Uhr, Mylau, 
Rathaus, Reichenbacher Straße 13
06. Oktober, 08:30 bis 12:00 Uhr, 
Reichenbach, Begegnungsstätte 
Nordhorner Platz
22. Oktober, 14:30 bis 19:00 Uhr, 
Lengenfeld, Rathaus, Hauptstraße 1
22. Oktober, 16:00 bis 20:00 Uhr, Burg 
Schönfels: Halloween-Blutspende
24. Oktober, 14:30 bis 18:00 
Uhr,  Neumark ,  Grundschule, 
Oberneumarker Straße 3
Plasmaspendetermine: täglich, 
Zwickau, DRK Plasmapheresezentrum, 
Glück-Auf-Center
Ausweichtermine: Termindatenbank 
unter www.blutspende-ost.de oder 
kostenfreie Servicenummer 0800 

1194911; Der DRK-Blutspendedienst dankt allen 
seinen Spenderinnen und Spendern im Namen 
seiner Patienten ganz herzlich.

Besucherbergwerk Alaunwerk in Mühlwand:
Ein Ausflug ins Mittlere Göltzschtal bietet 
Erholung, Abenteuer und jede Menge spannende 
Erlebnisse. Große und kleine Naturforscher werden 
noch lange von einer Entdeckungsreise in das 
Alaunwerk in Mühlwand schwärmen.
Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag, 13:00 bis 
16:00 Uhr. Gruppenführungen bitte anmelden 
bei: Bergwerksdirektor Werner Albert, Tel. u. Fax: 
03765 521898 oder 0162 1774538
Eintritt: 3 Euro Erwachsene, Kinder ab 6 Jahren: 
1,50 Euro

Sprechstunde des Behindertenrates und der 
Seniorenvertretung
Mittwoch, 10. Oktober, 09:30 bis 11:00 Uhr, 
Reichenbach, Stadthaus, Markt 6, 1. Etage, 
Zimmer 107
Sprechstunde in Mylau: Dienstag, 23. Oktober, 
09:30 bis 11:00 Uhr im Seminarraum der Futurum 
Schule, Brücknerstraße. Der Raum ist barrierefrei 
erreichbar.

Vogtländischer Gebirgs- und Wanderverein 
„Göltzschtalbrücke“ Reichenbach e.V.: 
Anfragen können an Harald Meckel, Tel. 03765 
13554; Die genauen Zeiten erfahren Interessenten 
von Harald Meckel.
06. Oktober, Treffpunkt Netzschkau, Georgstraße: 
Westvogtländischer Wandertag: Rund um 
Mühltroff; 10, 20 km
09. Oktober, Bowlingzentrum: Vereinsbowling
13. Oktober, Treffpunkt Reichenbach, Parkplatz 
Rewe: Felsen-Wanderung Grünbach; 10 km
23. Oktober, Treffpunkt Reichenbach, Parkplatz 
Rewe: Rund um den Vogtlandsee; 11 km

Vogtländisches Seniorenkolleg Reichenbach 
e.V.: Begegnungsstätte, Nordhorner Platz 3, 
08468 Reichenbach, Tel.: 03765 349798 (nur 
während der Sprechzeit); Sprechzeiten: Jeden 
1. und 3. Mittwoch von 12:30 bis 14:30 Uhr, 
Internet: www.seniorenkolleg-vogtland.de, 
E-Mail: info@seniorenkolleg-vogtland.de
04. Oktober, 14:00 Uhr, Begegnungsstätte: Zirkel 
Geschichte: „Die Tempelritter gestern und heute“
09. Oktober, 14:00 Uhr, Begegnungsstätte: Zirkel 
„Schreibende Senioren“
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09. Oktober, 15:30 Uhr, Begegnungsstätte: 
Zirkel Musik: „Arno Hilf, einer der berühmtesten 
vogtländischen Musiker“
11. Oktober, 14:00 Uhr, Begegnungsstätte: 
Vortrag: „Senioren im Straßenverkehr“
17. Oktober, 09:15 Uhr, Begegnungsstätte: Zirkel 
„Ganzheitliches Gedächtnistraining“
18. Oktober, 14 :30 Uhr, Neuberin-Museum: Zirkel 
Literatur: „Bauhaus-Frauen“

Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie, AFU e.V.: 
Leipziger Straße 27, 09648 Mittweida; Tel./Fax: 
03727 976311
Wasser- und Bodenanalysen; Donnerstag, 04. Oktober, 
13:30 bis 14:30 Uhr, Reichenbach, Sporthalle „An der 
Cunsdorfer Straße“ 25
Wasser- und Bodenproben werden gegen eine 
geringe Gebühr untersucht. Das Wasser kann sofort 
auf ph-Wert, Nitratkonzentration und elektrische 
Leitfähigkeit untersucht werden. Dazu sollten Sie 
frisch abgefülltes Wasser (mindestens ca. ein Liter) 
in einer Mineralwasserflasche mitbringen. 

Volkssolidarität Reichenbach e.V.: Solbrigstraße 
16, Tel.: 03765 611817
Veranstaltungen: 
10. Oktober, 14:30 Uhr, Reichenbach, Sozialgebäude 
Sportplatz am Wasserturm: OG 17: Vortrag von 
Notarin Jungmann zu den Themen Erbrecht, 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

1. Vogtländische Selbsthilfegruppe für 
chronische Schmerzpatienten im Verein für 
soziale Begegnung Vogtland e.V.
18. Oktober, 16:30 Uhr, Caféteria der Paracelsus-Klinik 

Reichenbach: Besuch Bergwerkmuseum Netzschkau

Freizeitsportgemeinschaft Reichenbach-West:
Wandergruppe: Sonntag, 14. Oktober, (RB2 
08:05 Uhr ab Bahnhof Reichenbach): Wanderung 
Jocketa-Ruppertsgrün-Reimersgrün-Kuhberg 
(Einkehr)-Netzschkau; 14 km

Heinsdorfergrund/Oberheinsdorf, Öffnung des 
Rollbockschuppens: 
Nächster Öffnungstag am Sonntag, 21. Oktober, 
von 10:00 bis 17:00 Uhr
Außerhalb dieser Öffnungszeit sind Besichtigungen 
durch Gruppen an anderen Tagen jederzeit 
möglich. Abstimmung mit Peter Kober, Tel. 03765 
4833356 oder der Gemeindeverwaltung.

Diakonieverein Reichenbach und Umgebung e.V.: 
Begegnungsstätte der Stiftung Sparkasse Vogtland, 
Nordhorner Platz 3, Tel. 69327, Fax: 17125, E-Mail: 
begegnungsstaette-diakonie@t-online.de
Begegnungen/Vorträge: immer Dienstag, ab 14:00 
Uhr: 02. Oktober: Alltagsrätsel; 09. Oktober: 
Israels Geschichte, Teil 2; 16. Oktober: Was leistet 
die Hospizarbeit – Vorstellung des Brückenteams
Seniorensport: Montag, 08:45 + 10:15 Uhr
Religionsleben: Gottesdienst: 07. und 21. Oktober, 
11:00 Uhr 
Sonderveranstaltungen:
Unter dem Thema „Sommerträume“ stellt Frau Effenbeg 
ihre Bilder im Foyer aus; (zu sehen bis 10. Oktober)
13. Oktober, 09:00 bis 14:00 Uhr: Kinderbasar; 
Standmiete 5 Euro; Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Selbsthilfegruppe Angehörige von Demenz- und 
Alzheimererkrankten: Koordinatorin: Barbara 

Vogl, Sozialpädagogin, Marienstraße 11, Tel. 03765 
711058, E-Mail: b.vogl@drk-reichenbach.de
Treffen jeden vierten Mittwoch im Monat, 24. 
Oktober, Treffpunkt 14:45 Uhr Parkplatz DRK-
Geschäftsstelle, Marienstraße 11: Fahrt zur Pflegeoase 
im Seniorenheim „Willy Stabenau“ beim ASB Zwickau

Hospizverein Vogtland e.V.: Reichenbach, 
Nordhorner Platz 1
Jeden ersten Montag im Monat ist das Trauercafé 
für Hinterbliebene geöffnet. 
Offenes Trauercafé: Nächster Termin: Montag, 01. Oktober, 
15:00 bis 17:00 Uhr, Begegnungsstätte, Nordhorner Platz
Ausbildung zum Hospizhelfer, Kurs Schwerkranke 
und Angehörige begleiten: Der nächste Kurs 
beginnt wieder im Januar 2019. 
Die AGUS-Trauerselbsthilfegruppe für Angehörige um 
Suizid trifft sich am Montag, 01. Oktober, von 17:00 
bis 19:00 Uhr, Begegnungsstätte, Nordhorner Platz
Anmeldung erbeten unter: 0174 7125976

DRK Begegnungsstätte „Ausweg“: Reichenbach, 
Albertistraße 38, Öffnungszeiten: Montag bis 
Freitag, ab 08:30 Uhr, Tel. 03765 13469. 
Interessenten am Kreativen Gestalten treffen sich 
am Dienstag, 09. Oktober, 13:00 Uhr

SAQ mbH Zwickau, Niederlassung Reichenbach:
Beratungszeiten: Mittwoch 12:00 bis 15:00 Uhr, 
Klinkhardtstraße 10, 08468 Reichenbach, Tel.: 
03765 12346; Ute Reißig.
Individuelle Beratung bei der Suche von 
Ausbildungsplätzen, Plätze für Schüler-Praktika

„Das Boot“, Sozialpsychiatrisches Zentrum der 
Lebenshilfe Reichenbach e.V.: Dammsteinstraße 24 
(Villa), Tel. 03765 784650, Öffnungszeiten: Mo: 08:30 
bis 15:00 Uhr, Di: 08:30 bis 16:00 Uhr, jeden zweiten 
Dienstag im Monat 10:30 bis 19:30 Uhr, Mi/Do: 08:30 bis 
16:00 Uhr-Fr: 10:00 bis 15:00 Uhr, Sa: 11:00 bis 15:00 Uhr
Veranstaltungen:
02. Oktober, 13:00 Uhr: Töpferkurs11. Oktober, 
15:00 Uhr: Bowling
16. Oktober, 11:30 Uhr: Ausfahrt ins Tiergehege Zeulenroda
(Bitte voranmelden, da begrenzte Plätze! Es 
können Unkostenbeiträge entstehen.)
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Lebenshilfe Reichenbach e.V.:

Tag der offenen Tür in der lH 
Werkstatt Reichenbach gGmbH

Zahlreiche interessierte Besucher, Angehörige, 
ehemal ige Mitarbeiter  und Betreuer, 
Oberbürgermeister Raphael Kürzinger,  
Landtagsabgeordneter Stephan Hösl sowie Vertreter 
mehrere Firmen nutzen gerne die Gelegenheit, den 
Menschen mit Behinderungen bei der Arbeit zum 
Tag der offenen Tür über die Schulter schauen 
zu können. Sie staunten über die hochmodernen 
Maschinen, die beispielsweise in der Tischlerei 
zum Einsatz kommen, und die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Mitarbeiter. Werkstattleiterin 
Steffi Tobias freute sich über Auftragsanfragen aus 
mehreren Firmen.     Text und Foto: Lebenshilfe

Mitarbeiter Jens Remmele zeigt OB Raphael 
Kürzinger seinen Arbeitsplatz. Links 
Lebenshilfevorstand Torsten Stolpmann.
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Änderungen vorbehalten! Für den ärztlichen Notfalldienst wenden 
Sie sich bitte an die Rettungsleitstelle Plauen, Tel. 03741 19222. Sie 
können die diensthabenden Allgemeinmediziner und Fachärzte der 
Kinder- und Frauenheilkunde, HNO- und Zahnärzte außerdem Ihrer 
Tagespresse entnehmen.

Apothekenbereitschaft im September & Oktober

Während des Notdienstes von 20.00 Uhr abends bis 8.00 Uhr morgens 
werden nur ärztliche Rezepte beliefert und dringend benötigte 
Medikamente abgegeben.
Wechsel: früh, 08:00 Uhr

Alte Stadt Apotheke, Reichenbach, Marktstraße 4/5, Tel. 03765 12184 
Notdienst am:  11.10  
Apotheke am Solbrigplatz, Reichenbach, Solbrigplatz 3, Tel. 03765 13224
Notdienst am: 01.10. / 16.10. / 20.,21.10. 
Pelikan-Apotheke, Reichenbach, Zwickauer Straße 9, Tel. 03765 14711 
Notdienst am: 10.10. / 24.10. 
Sonnen-Apotheke, Reichenbach, Albert-Schweitzer-Str. 1, Tel. 03765 12121 
Notdienst am: 28.09. / 06.,07.10. / 12.10. / 15.10.
Lieblingsapotheke, Reichenbach, Zwickauer Straße 102, Tel. 03765 7947989 
Notdienst am: 08.10. / 22.10.
Alte Apotheke, Lengenfeld, Badergasse 3, Tel. 037606 8414
Notdienst am: 29., 30.09. / 03.10. / 05.10. / 19.10.
Stadt Apotheke, Lengenfeld, Markt 5, Tel. 037606 2345 
kein Notdienst im genannten Zeitraum
Schloss-Apotheke, Mylau, Markt 9, Tel. 03765 34615 
Notdienst am: 02.10. / 17.10.  
Anker Apotheke, Netzschkau, Mittelstraße 2, Tel. 03765 34020 
Notdienst am: 04.10. / 18.10.
Apotheke Neumark, Werdauer Straße 12, Tel. 037600 2328
Notdienst am: 09.10. / 13.10. / 23.10. 
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Haushaltsabdeckend werben!
im Reichenbacher Anzeiger

Der nächste Anzeiger erscheint am 19. Oktober 2018
Anzeigenschluss ist der 12. Oktober 2018
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